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1 Dokument
1.1 Motivation

Das vorliegende Dokument préazisiert die aktuelle XJustiz-Spezifikation Version 3.6.2 -— siehe https://
xjustiz.justiz.de/XJustiz-Versionen/index.php#Xjustiz-Version-362 —flrden Geschéftspro-
zess der Einlieferung von Fachdaten in die ZenVGe Landeslésungen der Bundesldnder, sowie notwendi-
ge Erweiterungen in XJustiz 3.6.2. Die Version 3.6.2 (s. Change log) ist unter www.xjustiz.de verodf-
fentlicht. Fir die mitgelieferten Beispiele wird keine Gewahr fiir syntaktische Korrektheit gegeben. Zur Pri-
fung der XML-Dateien steht ein offizielles Validierungstool (XJustiz-Tools, »XML-Checker« siehe https:
//xjustiz.justiz.de/downloads/index.php#tools) zur Verfligung.

Die Beispiele illustrieren somit die fachlichen Aspekte der Einlieferung von Fachdaten. Fur eine korrekte Be-
schreibung der Nachrichten ist jedoch ausschlieBlich die aktuelle XJustiz-Spezifikation 3.6.2 bindend. Es werden
nachfolgend die fur die Einlieferung relevanten Nachrichten vorgestellt:

nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.eintragung.korrektur.0900003
nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.verarbeitungsbestaetigung.portal.0900004

nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittlung.korrektur.0900006

Hpwb =

nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittlungsbestaetigung.portal.0900007

Das XML Schema erganzende Prifungen wurden als Schematron-Regeln definiert. Hier sind folgende Dateien
fur die Einlieferung relevant:

1. xjustiz.gds_1_3.sch —Enthélt allgemein gultige Prifungen fir Elemente des »Grunddatensatzes«.
In XJustiz 3.6.2 sind die hier enthaltenen Prifungen fir die Einlieferungsnachrichten nicht relevant, dies
kann sich aber in zuklnftigen XJustiz-Versionen andern.

2. xjustiz.vstr_1_9.sch — Enthalt die modulspezifischen Prifungen fir das Fachmodul »Zentrales
Vollstreckungsgerichte«.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Produktivstellung des Verfahrens im Friihjahr 2026 wird die XJustiz-
Version 3.6.2 gultig sein. Hier findet ein ,harter Umstieg” statt, eine parallele Unterstiitzung
mehrerer XJustiz-Versionen wird es nicht geben.

Dieses Dokument prazisiert die aktuelle XJustiz-Spezifikation Version 3.6.2 [1].

Dokumentversion: 1.24.0 Seite 1 von 51
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2 Ubersicht: XJustiz-Fachmodul »Zentrales
Vollstreckungsgericht«

Grundlage fur diese Beschreibung sind die Schema- sowie Schematrondateien der XJustiz-Version 3.6.2. In den
folgenden Kapiteln werden die einzelnen Nachrichten besprochen, dabei werden insbesondere die liber Schema
und Schematron hinausgehenden Einschrankungen betrachtet.

Wichtig: Die Regeln und Definitionen aus den Schema(tron) Dateien sind anzuwenden, auch
wenn sie in dieser Beschreibung nicht alle einzeln erwahnt werden.

Im Folgenden wird der Nachrichtenaustausch im Fachmodul »zentrales Vollstreckungsgericht« be-
schrieben.
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2.1 Einlieferung von Fachdaten tber EGVP

Die Ubermittlung von Fachdaten an das Vollstreckungsportal erfolgt mittels asynchroner Nachrichteniibermittlung
indirekt Gber den Landesdatenbestand der Bundeslander.

Einlieferer Internet Intranet
C R
|

EGVP l“ ) Landesverfahren
Einsendung .
nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.eintragung.korrektur.0900003 (2) 4 , —
nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittiung.korrektur.0900006 Daten-

Postfach " (verarbeitung
V- D e
Quittung (3) .
nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.verarbeitungsbestaetigung.portal.0900004
nachricht.vstr.vermoegjnsverzeichnis.uebermittlungsbestaetigung.portaI.OQOODOT

Vollstreckungsportal

= (4)

<
/ Weiterleitung
nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.verarbeitungsbestaetigung.portal.0900004

nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittiungsbestaetigung.portal.0900007
|

Abbildung 1: XJustiz-Nachrichtenfluss

(1) Der Einlieferer (Gerichtsvollzieher, Insolvenzgericht, Verwaltungsvollstreckungsbehdrde) erstellt einen
XJustiz-Datensatz und Ubermittelt diesen via EGVP an das fir die Einlieferung zustandige Bundesland.

(2) Das ZenVG-Fachverfahren des Landes (z. B. »vesuv« fir NRW) erhalt die Nachricht und arbeitet diese
nach Prifung formaler und fachlicher Bedingungen in den Landesdatenbestand ein.

(3) Das Fachverfahren des Landes Ubermittelt eine Erfolgsquittung (positiv oder negativ) an den Einlieferer.

« Eine positive Quittung wird im Fall der Ubernahme der Einlieferung in den Fachdatenbestand des
ZenVG Ubermittelt.

+ Eine negative Quittung sendet das ZenVG an den Einlieferer zurlick, wenn die Einlieferung formale
oder fachliche Méangel aufweist. In diesem Fall muss der Einlieferer die urspriingliche Einlieferung
korrigieren und erneut dem ZenVG senden.

Fehlerhafte Einlieferungen werden im ZenVG nicht verwaltet.

(4) Das Fachverfahren leitet Gibernommene Einlieferungen an das Vollstreckungsportal weiter.
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2.2 Nachrichten betreffend Einlieferungen an das Zentrale Vollstre-
ckungsgericht

In dieser Dokumentation wird priméar die Semantik der Nachrichten von Einlieferern an das ZenVG und Einliefe-
rungsquittungen des ZenVG an die Einlieferer definiert. Die flir den Workflow der Einlieferung (siehe »2.1 Einliefe-
rung von Fachdaten Uber EGVP«) relevanten XJustiz-Nachrichten sind:

‘ Bereich

‘ Nachricht

Verwendung

Einlieferer

Nachricht.vstr /
= .schuldnerverzeichnis V¥

— .eintragung.korrektur.0900003

Ubermittlung von Daten zu Schuldnereintragen
vom Einlieferer an die Landeslésung fir:

* Neueintrage

» Korrekturen

» Léschungen

ﬁ

nachricht.vstr /

< .schuldnerverzeichnis V

< .verarbeitungsbestaetigung ~
— .portal.0900004

Quittungsnachricht Landeslésung an Einlieferer.
(Diese Nachricht wird auch von der Landeslésung
benutzt, um die Fachdaten des Einlieferers an das
Vollstreckungsportal weiter zu melden.)

nachricht.vstr /

= .vermoegensverzeichnis vV
< .uebermittlung.korrektur
= .0900006

Ubermittlung von Vermdgensauskiinften (Metada-
ten und PDF-Dokument) vom Einlieferer an die
Landeslésung fiir:

* Neueintrage

» Korrekturen

» Ldschungen

Tabelle 2: Einlieferungsrelevante XJustiz-Nachrichten (Fortsetzung folgt)

Dokumentversion: 1.24.0

(Ve§uV 1.25.0.0)

Seite 4 von 51




Information und Technik

Dokumentation Einlieferung
Nordrhein-Westfalen

Schuldnereintrdge und Vermdgensauskiinfte

‘ Bereich ‘ Nachricht Verwendung
Einlieferer
C0
"\ | ) Quittungsnachricht von der Landesfach-
nachricht.vstr ~ -
| , , anwendung an den Einlieferer.
> .vermoegensverzelchnls /

(Diese Nachricht wird auch von der Landesfachan-
wendung benutzt, um die Vermdgensauskinfte
an das Vollstreckungsportal weiter zu melden.)

d;‘}i‘ze“VG < .uebermittlungsbestaetigung
= ) | - .portal.0900007

Y

/- Portal

Tabelle 2: Einlieferungsrelevante XJustiz-Nachrichten

2.3 Nomenklatur der Beschreibung

» Ein im XML-Datenstrom aufgefiihrtes Element wie z.B. <tns:Name>Hans</tns:Name> wird hierbei
auch als Feld oder Knoten bezeichnet.

+ Mit dem Begriff »Vermdgensauskunft« ist sowohl das Dokument (PDF) als auch die begleitende XML-
Metadatennachricht gemeint. Beide Teile der Vermdgensauskunft werden nach Méglichkeit explizit erwahnt,
ansonsten erfolgt eine Zuordnung aus dem Kontext.

Das Register der Vermdgensauskinfte (im ZenVG oder im Vollstreckungsportal) wird als Vermégensver-

zeichnisregister bezeichnet.
Im XJustiz-Datensatz wird aus historischen Griinden oft noch vom »Vermégensverzeichnis« (z.B.
Nachrichtenname oder »Vermégensverzeichnissachen«) gesprochen. Hiermit ist dann i.d. R. die

Vermdgensauskunft gemeint.

2.4 Nachrichtenstruktur

Alle in diesem Workflow verwendeten Nachrichten haben folgende Gemeinsamkeiten: Sie bestehen aus den
Elementen:

« Nachrichtenkopf: Enthalt Angaben zu Absender und Empfanger, dem Anlass der Nachrichtentbermittlung,
sowie Informationen der zur Erzeugung der Nachricht verwendeter Software. Hier befindet sich auch das
Attribut xjustizversion, welches fest die verwendete Version enthélt, hier also 3.6.2.

+ Grunddaten: Enthélt die Personenangaben zum Schuldnereintrag oder zur Vermdgensauskunft

« Fachdaten: Enthalt die Eintragungsanordnung und Erganzungen zu den Personenangaben der Grunddaten

Dokumentversion: 1.24.0 Seite 5 von 51
(Ve§uV 1.25.0.0)



Dokumentation Einlieferung Information und Technik
Schuldnereintrdge und Vermdgensauskiinfte

2.5

Nordrhein-Westfalen

Nachrichtenfluss und Nachrichtenverarbeitung

Alle Angaben zu Schuldnereintrdgen werden vom Einlieferer immer Gber die Nachricht
nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.eintragung.korrektur.0900003

Ubermittelt. Quittungen werden Uber die Nachricht
nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.verarbeitungsbestaetigung.portal.0900004
Ubermittelt. Bei Vermdgensauskiinften gilt dies entsprechend flir die Nachrichten
nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittlung.korrektur.0900006 und

vermoegensverzeichnis.uebermittlungsbestaetigung.portal.0900007.

Alle Nachrichten haben folgende Gemeinsamkeiten:

Die Nachricht ist in UTF-8 kodiert (siehe auch »2.7 Zeichensatz«). Werden Nachrichten in anderen
Kodierungen Ubermittelt, so werden diese als fehlerhaft abgewiesen.

Neue Nachrichten, d. h. die erstmalige Ubermittlung einer Eintragungsanordnung oder einer Vermégens-
auskunft, werden im Feld verfahrensnummer der Grunddaten mit dem Literal »neu« gekennzeichnet.
In der Quittung wird die vom Verfahren erzeugte Verfahrensnummer (Schuldnereintragsschliissel) an den
Einlieferer Gbermittelt.

Es werden immer alle Angaben zum Schuldner (ibermittelt. Dies ist insbesondere fiir Anderungen notwendig.
Dies gilt auch fir Quittungen und Léschmitteilungen.

Pro Nachricht kann nur eine Anordnung Ubermittelt werden. Bei Schuldnereintrdgen wird also eine
XML-Datei »xjustiz_nachricht.xml« Ubertragen, bei Vermbdgensverzeichnissen immer zwei Dateien
»xjustiz_nachricht.xml« und als Vermdgensauskunft z. B. die Datei »vermoegensauskunft .pdf«.

Hinweis: Der Name der PDF-Datei kann beliebig gewahlt werden, ist jedoch in der Meta-
datendatei »xjustiz_nachricht.xml«im Feld dokumentenname anzugeben. Mogli-
cherweise unterstitzt EGVP hier nicht alle Zeichen fir den Dateinamen.

Die Nutzdaten der EGVP-Nachricht sind die Dateianh&nge, die der Nachricht hinzugefligt werden. Die
Dateinamen kénnen hierbei NICHT!! beliebig gewahlt werden. Der Dateiname der XJustiz-Metadatendatei
mMuss »xjustiz_nachricht.xml« lauten. Der Name der Vermbégensauskunftsdatei muss im Element
dokumentenname der Fachdaten angegeben werden. Diese Datei muss als PDF-Datei geliefert werden.
Als Dateiendung ist » . pdf« zu Ubergeben.
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™ EGVP

C IR
Nachricht mit

i Verarbeitungsvorschrift, z.B.
/ Verfahrensnummer = neu \
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R2602R00000004711

Abbildung 2: XJustiz Nachrichtenfluss und -verarbeitung

Sollen Anderungen zu bereits eingetragenen Daten {ibermittelt werden, so ist wie folgt zu verfahren:

* Im Feld verfahrensnummer der Grunddaten ist der in der Quittung zur Neueintragung Ubersandte
Schllssel zu Ubergeben.

+ Im Feld korrekturLoeschung der Fachdaten ist der Korrektur- oder Loschgrund entsprechend der
Codeliste Code.VSTR.KorrekturLoeschung (siehe »5.8 Code.VSTR.KorrekturLoeschung«) zu tber-
geben.

— Korrekturgriinde bewirken, dass der vom Einlieferer korrigierte, neu Uibermittelte Datensatz den zuvor
Ubermittelten Datensatz vollstandig ersetzt.

— Ldschgrinde bewirken, dass der Datensatz vollstandig geldscht wird.

2.6 Ubermittlung von Personendaten

In den Grunddaten werden in der Beteiligung die Personendaten zu Schuldnereintrag bzw. Vermégensauskunft
Ubermittelt. Da diese Daten essentiell fiir das Verfahren sind und in allen Nachrichten identisch, werden sie hier
einmalig behandelt.

Einige zusatzliche Personendaten werden in den Fachdaten Ubermittelt, auch hier gleichermafBen fur alle
Nachrichten. Die Verkniipfung zwischen dem Beteiligten der Grunddaten und dessen Zusatz in den Fachdaten
geschieht Uber den Verweis auf die beteiligtennummer.

Die Grunddaten sind fur die Nutzung durch verschiedene Fachmodule ausgelegt. Entsprechend enthalten sie
etliche Felder, die fir das Fachmodul »Zentrales Vollstreckungsgericht« nicht von Belang sind und
vom Landesverfahren nicht ausgewertet werden, beispielsweise Informationen zu Beruf oder Bankverbindung.
Eine vollstandige Auflistung dieser Felder befindet sich in Abschnitt »2.10.10 Ignorierte Felder«.
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2.6.1 Beteiligung und Beteiligter

Die Beteiligung wird in den Grunddaten unterhalb von Verfahrensdaten tibergeben. Sie umfasst einen Betei-
ligten und seine Rolle(n). Fir die Einlieferung gibt es immer genau eine Beteiligung, den Schuldner, dessen
Rollenbezeichnung entsprechend mit 143 (~ "Schuldner(in)") angegeben werden muss. AuB3er der Rollenbe-
zeichnung und Rollennummer (immer "1") werden alle weiteren Felder der Rolle ignoriert.

Der Beteiligte kann eine natlirliche Person oder eine Organisation sein, alle weiteren Auswahlmdglichkeiten sind
nicht zuldssig. Der Beteiligte hat eine dokumentweit eindeutige Beteiligtennummer, Gber die der Bezug zu den
Zusatzinformationen in den Fachdaten hergestellt wird.

2.6.2 Natirliche Person

Vor- und Nachname einer naturlichen Person sind Pflichtfelder, alle weiteren Namensfelder optional. Zusammen
mit Geburtsdatum und -ort kennzeichnen sie die Person eindeutig.

Sind Geburtsstaat, der komplette Geburtsort (Ort & Staat) oder das Geburtsdatum unbekannt, so kénnen die
entsprechenden Elemente weggelassen werden.

Das Geburtsdatum wird im ISO 8601 Format ohne Zeitzone angegeben (JJJJ-MM-TT). Unvollstédndige Angaben
werden nicht akzeptiert und die Einlieferung als fehlerhaft zurlickgewiesen.

Der Staat wird Uiber die Codeliste Code.GDS.Staaten.Typ3 angegeben, z.B. 0oo (~ "Deutschland") oder
997 (~ "Staatenlos") . Sie enthalt auch die géngigsten historischen Staaten wie 120 (~ "Jugoslawien") . Diese
Liste ist dynamisch, siehe hierzu auch Abschnitt »2.9 Dynamische Codelisten«.

Beim natrlichen Schuldner muss das Geschlecht angegeben werden.

Ein Schuldner kann mehr als eine Anschrift haben, allerdings darf der Anschriftstyp 008 (~ "Verfahrens-
/ Zustellanschrift") nur einmal verwendet werden. Der Anschriftstyp 014 (~ "Postfach”) ist nicht zuldssig, eine
Ubergebene Postfachnummer wird ignoriert. Auch in der Anschrift kann ein Staat (ibergeben werden, hier besteht
die gleiche Auswahl wie beim Geburtsstaat.

Besteht zum Schuldner eine melderechtliche Auskunftssperre bzw. ein bedingter Sperrvermerk nach §§ 51 oder
52 Bundesmeldegesetz, so wird dies Uber das Element auswahl_auskunftssperre angegeben. Hier ist nur
die einfache Ja/Nein-Information auskunftssperre.vorhanden zuldssig. Die Auskunftssperre gibt es nur
bei natirlichen Personen.

Der Zusatz in den Fachdaten enthalt die Anrede (siehe Abschnitt »5.3 Code.VSTR.Anrede.Partei«) und fir den
natdrlichen Schuldner optional noch das Feld person.handelndUnter, in dem fir den Einzelkaufmann der
Name der Firma eingetragen wird.

2.6.3 Juristische Personen und Organisationen

Organisationen haben immer eine aktuelle Bezeichnung und kénnen optional auch eine Kurzbezeichnung und
maximal eine alte Bezeichnung haben.

Fir die Angabe der Rechtsform diirfen nur die Werte der Codeliste verwendet werden. Hier sind die Werte 681000
(~ "Freitext (Auffangtatbestand)") und 682000 (~ "Freitext (Auffangtatbestand Justiz)") nicht zuldssig, Angaben
im Feld weitereBezeichnung werden ignoriert. Die Codeliste ist dynamisch, vgl. Abschnitt »2.9 Dynamische
Codelisten«.
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Fir den Sitz ist der Ort und optional auch ein Staat anzugeben, siehe auch die Erklarung zum Geburtsstaat in
»2.6.2 Natirliche Person).

Optional kann die Organisation eine Registereintragung haben. Handelt es sich hierbei um ein inlandisches
Register, so sind Informationen zu Registergericht und Registerart sowie die Registernummer anzugeben. Bei
allen anderen Registern wird stattdessen eine sonstige Registerbérde bestehend aus der Behdrde selbst und
einer Registerbezeichnung verwendet. Die Angabe einer separaten Registernummer entfallt hier.

Die dritte Auswahimdglichkeit auslaendischeRegisterbehoerde wird von dem ZenVG-Landesverfahren
und dem Vollstreckungsportal nicht unterstitzt.

Wie auch der naturliche Schuldner hat die Organisation mindestens eine Anschrift. Die Vorgaben hierflr sind
identisch (vgl. »2.6.2 Natirliche Person«).

Der Zusatz in den Fachdaten enthalt die Anrede und das optionale Feld organisation.namenszusatz.

2.6.4 Rechtsanwalie/Kanzleien

Es gibt fir den Beteiligten eine dritte Auswahlmaéglichkeit ra.kanzlei . Diese wird vom ZenVG-Landesverfahren
und dem Vollstreckungsportal nicht unterstiitzt.

2.7 Zeichensatz

Alle Nachrichten sind in UTF-8 zu kodieren. Als Zeichensatz wird hierbei ISO 10646:2003 (Unicode v4.x) in der
UTF-8 Kodierung verwendet. Eine weitere Einschrankung erfolgt geman XOV-Standardisierung ( www . xoev.de )
,Lateinische Zeichen in Unicode®, DIN 91379.

Die DIN 91379 definiert finf technische Datentypen fir diverse fachlich bestimmte Anwendungsfalle wie Per-
sonennamen, Orte und StraBennamen, Namen juristischer Personen etc., diese sind im Abschnitt , Technische
Datentypen (informativ)“ auf der Seite https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_91379 zu finden.

Im XJustiz-Schema werden diese Datentypen unter den Namen datatypeA bis datatypeE verwendet, so
dass nicht mehr wie bisher jedes String-Feld den gleichen Zeichenumfang enthalten darf.

2.8 NachrichtenlD

Im Nachrichtenkopf muss fiir jede Nachricht eine eindeutige eigeneNachrichtenID vergeben werden. Das
Feld ist vom Typ eines UUID (Universally Unique Identifier).

Fir alle Nachrichten des Fachmoduls »Zentrales Vollstreckungsgericht« werden hierfir UUIDs der
Version 4 verwendet, d. h. (pseudo)zufallig generierte UUIDs. Viele gédngige Programmiersprachen bringen fur
diese UUID-Version bereits Werkzeuge zur Generierung mit.

Der Nachrichtenkopf verfligt tiber ein weiteres optionales UUID-Feld: fremdeNachrichtenID. Dortkann Bezug
auf eine andere Nachricht genommen werden, auf die geantwortet wird. Hierliber kénnen die Quittungsnachrichten
auf die Einlieferungsnachrichten verweisen.
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2.9 Dynamische Codelisten

Mit XJustiz Version 3.x ist eine neue Art von Codelisten eingeflihrt worden, die sogenannten dynamischen
Codelisten. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Inhalt nicht Bestandteil des XJustiz-Schemas ist, sondern
extern im XRepository ( www.xrepository.de [2]) gehostet wird. Entsprechend kann sich ihr Inhalt und
damit ihre Version unabhangig vom jahrlichen XJustiz-Releasezyklus &ndern.

Bei der Ubermittlung von Daten muss bei Feldern mit dieser Art Codeliste neben dem Schliisselwert auch die
verwendete Version der Codeliste mit angegeben werden. Bei der Schemavalidierung wird der Ubertragene
SchlUssel nicht mehr geprift. Dies geschieht separat durch einen Abgleich mit dem entsprechenden Inhalt des
XRepository.

In XJustiz 3.6.2 sind folgende dynamischen Codelisten fir die Einlieferung relevant:

» Code.GDS.Ereignis.Typ3
Kennung firs XRepository: urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis

» Code.GDS.Gerichte.Typ3
Kennung flrs XRepository: urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte

+ Code.GDS.Rechtsform.Typ3
Kennung firs XRepository: urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen

» Code.GDS.Rollenbezeichnung.Typ3
Kennung firs XRepository: urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollenbezeichnung

» Code.GDS.Sachgebiet. Typ3
Kennung fiirs XRepository: urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet

» Code.GDS.Staaten.Typ3
Kennung fiirs XRepository: urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.staat

2.10 Weitere XJustiz-Einschrankungen

2.10.1 WeitererName

Der weitere Name kann nur maximal einmal angegeben werden. Siehe auch Kapitel »6 Konsistenzprifungen«.

2.10.2 Bezeichnung.alt

Die alte Organisationsbezeichnung kann nur maximal einmal Gibergeben werden. Siehe auch Kapitel »6 Konsis-
tenzprifungen«.

2.10.3 Sitz

Fir Organisationen muss der Sitz genau einmal Ubergeben werden. Siehe auch »6 Konsistenzprifungen«.
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2.10.4 HandelndUnter

Das Element person.handelndUnter kann nur maximal einmal Gbergeben werden. Siehe auch »6 Konsis-
tenzprifungen.

2.10.5 Konsistenzregeln Absender

Im Nachrichtenkopf, den Grunddaten/Instanzdaten und der eigentlichen Eintragungsanordnung wird mehrfach
der Absender aufgefiihrt. Zusatzlich kann der Absender bei der Einlieferung noch iber die EGVP-Metadaten im
SAFE ermittelt/geprift werden. Die Einlieferer sind fir die Konsistenz dieser Daten verantwortlich.

2.10.6 Aktenzeichen der Eintragsanordnung (GV)

In »veSuVv« findet bei Einlieferungen durch Gerichtsvollzieher eine zusatzliche Priifung des Aktenzeichens auf
korrekte Formatierung statt, um bei Widerspruchsverfahren mit einstweiligem Rechtsschutz die betroffenen
Eintragsanordnungen automatisiert einem entsprechenden Hemmnis zuordnen zu kdnnen und damit vorerst eine
Verdffentlichung im Vollstreckungsportal zu unterbinden.

Die korrekte Formatierung lautet »DR II 123/24«.

» Das Dienstregister ist fest »DR IT«.

+ Die laufende Nummer (»123«) kann beliebig lang sein, enthalt aber keine fihrenden Nullen.

» Das Jahr (»24«) ist zweistellig anzugeben.

» Es dirfen keine anderen Trennzeichen als oben abgebildet verwendet werden.

» Es durfen keine zusétzliche Daten (bspw. Bezirksnummer) voran oder hintenan gestellt werden.

Siehe auch »6 Konsistenzprifungen«.

2.10.7 Angaben zu Absendern und Empfangern

Im Nachrichtenkopf, den Grunddaten und den Fachdaten wird jeweils der Absender der Nachricht aufgefiihrt.
Der Empfanger wird je im Nachrichtenkopf und den Grunddaten aufgefiihrt. Die Angabe (Notation) des Ab-
senders ist fir Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsbehérden und Insolvenzgerichte passend vorzunehmen (siehe
»3.1 Nachrichten fir Einlieferung in das Schuldnerverzeichnis« und »3.2 Nachrichten fir Einlieferung in das
Vermdgensverzeichnisregister«).

Sowohl fir Absender als auch Empfanger muss an den obigen 5 Positionen auch je ein Aktenzeichen angegeben
werden. Flr das Aktenzeichen des ZenVGs ist die Verfahrensnummer zu verwenden. Im Fall der erstmaligen
Ubermittlung einer Anordnung oder Vermégensauskunft wird hier — wie bei der Verfahrensnummer auch — der
Wert»neu« angegeben (vgl. Abschnitt »2.5 Nachrichtenfluss und Nachrichtenverarbeitung«).

Es gelten folgende Konventionen:
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2.10.7.1 Nachrichten vom Einlieferer an das ZenVG

Empféanger

« Als Empfanger muss im Nachrichtenkopf immer das empfangende ZenVG als XJustiz-Gerichtscode
angegeben werden. FlUr das Feld empfaenger/auswahl_aktenzeichen wird die Verfahrens-
nummer des Ubermittelten Eintrags (bei Korrektur/Ldschung) in aktenzeichen.freitext oder
(bei erstmaliger Ubertragung) der Wert »t rue« in aktenzeichen.neu angegeben.

« Der gleiche XJustiz-Gerichtscode ist in der 2. Instanz der Instanzdaten in den Grunddaten im Feld
instanzdaten[instanznummer =2]/auswahl_instanzbehoerde/gericht anzugeben, das
Aktenzeichen im Feld instanzdaten[instanznummer=2]/aktenzeichen/ V
< auswahl_aktenzeichen/aktenzeichen.freitext. Im Fall der erstmaligen Ubertragung
ist hier der Wert »neu« zu verwenden.

Absender

» Bei INSO-Anordnungen ist das Absendergericht im Nachrichtenkopf (nachrichtenkopf/ ¥
— absender/informationen/auswahl_kommunikationspartner/gericht/code),inden
Instanzdaten der 1. Instanz der Grunddaten (instanzdaten[instanznummer=1]/ ¥
— auswahl_instanzbehoerde/gericht/code) undin der Eintragungsanordnung identisch als
XJustiz-Gerichtscode anzugeben.

« Bei Gerichtsvollziehern und Verwaltungsvollstreckungsbehérden ist der Absender im Nachrichten-
kopf( nachrichtenkopf/absender/informationen/auswahl_kommunikationspartner /
— /sonstige) und den Instanzdaten der 1. Instanz (instanzdaten[instanznummer=1]/ Z
— auswahl_instanzbehoerde/sonstige) identisch anzugeben. Da die Eintragungsanordnung
strukturell abweichend definiert ist, kann keine Gleichheit der Eintragungsanordnung mit dem Absen-
der hergestellt werden.

« Generell muss beim Absender das Aktenzeichen im Nachrichtenkopf (absender/aktenzeichen,
den Instanzdaten der ersten Instanz ( instanzdaten[instanznummer=1]/aktenzeichen/ /
< auswahl_aktenzeichen/aktenzeichen.freitext ) und in den Fachdaten — ebenfalls als
aktenzeichen.freitext —identisch angegeben werden.

Bei Nichtbeachtung der Konventionen werden der Fehlercode 025 (» "Instanzdaten ungiiltig") bzw. 042
(~ "Absender INSO falsch") zuriickgeschickt.

P
Beispiel: Gerichtsvollzieher
Von: Heinz Gerichtsvollzieher (DR Il 123/24) — An: ZenVG R2602R — Neuanlage

* »Heinz Gerichtsvollzieher« als Absender und »DR II 123/24« als Aktenzei-
chen im Nachrichtenkopf und den Instanzdaten der ersten Instanz.

« Im Empfanger des Nachrichtenkopfes und in den Instanzdaten der 2. Instanz ist das
Empfanger-ZenVG »R2602R« aufzuflihren, das Aktenzeichen ist jeweils »neu«.

* In der Eintragungsanordnung wird nach Vorname und Name getrennt
<vorname>Heinz</vorname><name>Gerichtsvollzieher</name>.
Das Aktenzeichen der anordnenden Stelle ist »DR II 123/24«.
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2.10.7.2 Quittungsnachrichten vom ZenVG an den Einlieferer

In der Quittungsnachricht werden Absender und Empfanger genau umgekehrt adressiert. Dies gilt ebenfalls fir
die Instanzdaten.

-
Beispiel: Gerichtsvollzieher

Von: ZenVG R2602R — An: Heinz Gerichtsvollzieher (DR 1l 123/24) — flir den Eintrag vergebene
Verfahrensnummer: R2602R00001468036

+ Absender ist das ZenVG »R2602R« im Nachrichtenkopf und den Instanzdaten der 1. In-
stanz. Das Aktenzeichen ist die Verfahrensnummer »R2602R0000146803 6.

» Empfanger ist »Heinz Gerichtsvollzieher«im Element nachrichtenkopf/ v
= emfaenger/informationen/auswahl_kommunikationspartner/sonstige
und in den Instanzdaten der 2. Instanz. Hier wird jeweils das Aktenzeichen des Gerichts-
vollziehers »DR II 123/24« angegeben.

2.10.8 Leere und nillable Elemente

XJustiz ab Version 3.x verwendet keine nillable Elemente mehr.
Elemente kénnen allerdings leer libergeben werden, wobei die folgenden Notationen als Aquivalent erachtet
werden:

* <geburtsname></geburtsname>

* <geburtsname/>

Insbesondere kann es sein, dass ein in der Einlieferung mit der einen Schreibweise Ubergebenes Element in der
Quittung mit der anderen Schreibweise zurlickgegeben wird.

2.10.9 Datumsfelder und Zeitzonen
Datumsfelder diirfen nicht mit Zeitzone geliefert werden. Es gilt immer implizit die in Deutschland glltige Zeitzone.
Wird das Datum doch mit Zeitzone geliefert, so wird der Fehlercode 046 (~ "Unglltige Zeitzone Datum")

zurlickgegeben.

Dies betrifft u. a. die Felder:

Datenelement Bereich

geburtsdatum Beteiligter natlrliche Person in Grunddaten
datumDerEintragungsanordnung Fachdaten bei Schuldnereintragen
datum.erlassDesBeschlusses Fachdaten Schuldnereintrag Insolvenzgericht
datumDesVermoegensverzeichnisses | Fachdaten bei Vermdgensauskinften

Tabelle 3: Datumsfelder

Das Geburtsdatum ist hier noch ein Spezialfall. Das Schema allein erlaubt die Angabe auch unvolistandiger Daten
geman ISO 8601. Allerdings werden von den ZenVG-Landesverfahren nur echte und vollstdndige Kalenderdaten
in der Schreibweise JJJJ-MM-TT verarbeitet, alle anderen Angaben werden zurlickgewiesen.
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2.10.10 Ignorierte Felder

Es gibt Felder, die Gbermittelt werden kénnen, jedoch vom ZenVG-Landesverfahren ignoriert werden. Dies
bedeutet, dass die Feldinhalte nicht im ZenVG-Landesverfahren gespeichert werden. Ubermittelt eine Anwendung
Werte in diesen Feldern, so werden diese Felder im Quittungsdatensatz nicht an die Anwendung zurtick Ubermittelt.
Es wird kein Fehler ausgewiesen.

Folgende Felder werden ignoriert:

Nachrichtenkopf
* auswahl_vertraulichkeit
* nachrichtenuebergreifenderProzess

* sendungsprioritaet

Absender
(nachrichtenkopf/absender/informationen)
* auswahl_verweisGrunddaten

* routingInformationAusSafeverzeichnis

Empfanger
(nachrichtenkopf/empfaenger/informationen)
* auswahl_verweisGrunddaten

* routingInformationAusSafeverzeichnis

Instanzdaten
(grunddaten/verfahrensdaten/instanzdaten)
* abteilung
* kurzrubrum
* sachgebietszusatz
* telekommunikation
e verfahrensgegenstand

* verfahrensinstanznummer

Aktenzeichen Instanzdaten
(grunddaten/verfahrensdaten/instanzdaten/aktenzeichen)
* auswahl_az.vergebendeStation
* az.art

* sammelvorgangsnummer

Rolle
(grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/rolle)
* auswahl_bezeichnung
* geschaeftszeichen
* nr
* referenz
e rollenID
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Natiirliche Person
(grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/beteiligter/auswahl_beteiligter/ V
— natuerlichePerson)

* aliasNatuerlichePerson

* ausweisdokument

* bankverbindung

* beruf

* bundeseinheitlicheWirtschaftsnummer

* familienstand

* herkunftsland

* personalstatut

* registereintragungNatuerlichePerson

* sprache

* staatsangehoerigkeit

* steueridentifikationsnummer

* telekommunikation

e tod

* umsatzsteuerID

* vorsteuerabzugsberechtigt

* zustaendigeInstitution

Name Natiirliche Person
(grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/beteiligter/auswahl_beteiligter/
— natuerlichePerson/vollerName)

* geburtsnamensvorsatz

* nachname.alt

* namenszusatz

* vorname.alt

Geburt
(grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/beteiligter/auswahl_beteiligter/ V
< natuerlichePerson/geburt)

* geburtsname.mutter

* geburtsname.vater

* geburtsdatum.unbekannt

* name.eltern

Anschrift natiirliche Person
(grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/beteiligter/auswahl_beteiligter/ V
< natuerlichePerson/anschrift)

* auswahl_bundesland

* derzeitigerAufenthalt

* ehemaligeAnschrift

* erfassungsdatum

* ort.unbekannt

* postfachnummer

* postleitzahl.unbekannt

* wohnungsgeber
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Organisation
(grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/beteiligter/auswahl_beteiligter/ V
< organisation)

* bankverbindung

* bundeseinheitlicheWirtschaftsnummer

* geschlecht

* telekommunikation

* umsatzsteuerID

* vorsteuerabzugsberechtigt

Rechtsform
(grunddaten/verfahrensdaetn/beteiligung/beteiligter/auswahl_beteiligter/
> organisation/angabenZurRechtsform)

* weitereBezeichnung

Sitz
(grunddaten/verfahrensdaetn/beteiligung/beteiligter/auswahl_beteiligter/
< organisation/sitz)

* postleitzahl

Registereintrag
(grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/beteiligter/auswahl_beteiligter/ V
> organisation/registereintragung)

* euid

e lei

* reid

Anschrift Organisation
(grunddaten/verfahrensdaten/beteiligung/beteiligter/auswahl_beteiligter/
< organisation/anschrift)

* auswahl_bundesland

* derzeitigerAufenthalt

* ehemaligeAnschrift

* erfassungsdatum

¢ ort.unbekannt

* postfachnummer

* postleitzahl.unbekannt

* wohnungsgeber

Aktenzeichen Eintragsanordnung/Vermogen
(fachdaten/eintragsanordnung/aktenzeichen.eintragsanordnung bzw.
fachdaten/uebermittlung.vermoegensverzeichnis/aktenzeichen.anordnendeStelle)
* auswahl_az.vergebendeStation
* az.art

* sammelvorgangsnummer
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2.10.11 Implementierungsspezifische Erweiterungen der Konsistenzregeln durch die
Fachverfahren der Lander

Da jedes Bundesland evtl. eine eigene Softwareldsung zur Abbildung des Workflows im ZenVG hat, kann es
Erweiterungen der hier beschriebenen Konsistenzregeln durch einzelne Fachverfahren geben. Auf die Fachan-
wendungen der Einlieferer hat dies keine Auswirkungen, da alle Fehler immer Uber den in Kapitel »4.4 Transport
von Fehlern via EGVP an den Einlieferer« beschriebenen Quittungsmechanismus an den Einlieferer Gbermittelt
werden. Jeder Return-Code ungleich oo1 (~ "Eintragung erfolgt") und 008 (~ "Eintragungshemmnis vorhanden")
ist als Fehler zu werten.

Ein Beispiel hierfir ist der Return-Code 049 (~ "Keine ausreichende Datenlibereinstimmung") , der bei Korrek-
turmeldungen evtl. von einigen ZenVG-Landesverfahren verwendet wird. Einzelheiten zur Verwendung solcher
Return-Codes sind der Dokumentation des jeweiligen Landesverfahrens zu entnehmen.

2.11 Whitespaces in Beispielen und Verarbeitung

In den Code-Beispielen dieser Dokumentation wird der Ubersichtlichkeit halber ein Element méglicherweise auf
einer einzelnen Zeile mit Zeilenumbruch und flihrenden Leerzeichen dargestellt.
<Name>

Heinz Gerichtsvollzieher
</Name>
Die korrekte Darstellung im XML-Datenstrom ist jedoch wie folgt — ohne Umbriiche bzw. Leerzeichen:
<Name>Heinz Gerichtsvollzieher</Name>
Bei der Ubermittlung der XML-Daten diirfen keine zusétzlichen Whitespaces (Leerzeichen und Umbriiche) in den
Elementdaten vorhanden sein. Die Daten werden so wie Ubermittelt Gbernommen. Enthalten die Daten fuhrende
Blanks bzw. Zeilenumbriiche, werden diese auch tbernommen.

2.12 Daten zu Einlieferern XJustiz und EGVP/SAFE

In den XJustiz-Nachrichten werden im Nachrichtenkopf, den Grunddaten und der Eintragungsanordnung Daten
zum Einlieferer Gbermittelt. Bei der Einlieferung Gber EGVP sollten diese Daten nach Mdglichkeit aus den EGVP-
Begleitdaten der Einlieferungsnachricht ermittelt werden. Als »EGVP-Begleitdaten« sind hierbei jene Daten
gemeint, die das EGVP-System zur Kennzeichnung von Absender und Empfanger zuséatzlich zur eigentlichen
Nachricht Gbermittelt.

Es ist somit davon auszugehen, dass die im XJustiz-Dokument Gbermittelten Einliefererdaten eventuell von der
Fachanwendung des Landes durch die EGVP-/SAFE-Metadaten der Nachricht tberschrieben werden oder
die Landesverfahren Daten zuriickweisen, die nicht zu den EGVP-Metadaten passen. Das Landesverfahren
»VeSuV« wird nur die Einlieferungsberechtigung, nicht jedoch die organisatorische Zugehdrigkeit — und damit die
organisatorische Konsistenz der Eintragungsanordnung — prifen.
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XJustiz unterscheidet folgende Einlieferer in den Fachdaten, die jeweils mit einer entsprechenden Notation in
XML vertreten sind.

Einlieferer Identifiziert an Notation (XJustiz)
Gerichts- Fir das Schuldnerverzeichnis:
vollzieher fachdaten/eintragungsanordnung/ v

< auswahl_anordnungsbehoerde.eintragungsgrund/ ¢

= anordnung.gerichtsvollzieherVollstreckungsbehoerde/ V
< auswahl_gerichtsvollzieherVollstreckungsbehoerde/ ¥
< gerichtsvollzieher

Fir das Vermbgensverzeichnis:
fachdaten/uebermittlung.vermoegensverzeichnis/ ¥
— auswahl_anordnendeStelle/gerichtsvollzieher

Volistreckungs- | Fir das Schuldnerverzeichnis:

behdrde fachdaten/eintragungsanordnung/ ¥

< auswahl_anordnungsbehoerde.eintragungsgrund/ ¥

< anordnung.gerichtsvollzieherVollstreckungsbehoerde/ V
< auswahl_gerichtsvollzieherVollstreckungsbehoerde/
s

vollstreckungsbehoerde

Fir das Vermbgensverzeichnis:
fachdaten/uebermittlung.vermoegensverzeichnis/ ~
< auswahl_anordnendeStelle/vollstreckungsbehoerde

Insolvenz- Fir das Schuldnerverzeichnis:
gericht fachdaten/eintragungsanordnung/ ¥

< auswahl_anordnungsbehoerde.eintragungsgrund/ ¢

< anordnung.insolvenzgericht

Tabelle 4: Identifizierung der Einlieferer

Beispiele:
Beispiel Verhalten in »VeSuv«
Gerichtsvollzieher liefert INSO Anordnung Wird abgewiesen, Return-Code 044

Gerichtsvollzieher liefert Anordnung eines Gerichts- | Wird akzeptiert — eine Gerichtszugehdrigkeit kann
vollziehers, jedoch mit falschem Gerichtscode in der | nicht geprift werden.
Eintragungsanordnung

Tabelle 5: Identifizierung der Einlieferer — Beispiele

In diesem Dokument wird im Folgenden von der korrekten Ubermittiung konsistenter Einliefererdaten ausgegan-
gen.

Schlagt die Berechtigungspriifung fehl, so wird der Return-Code 044 (~ "Anordnungsbehérde, fehlende / falsche
Berechtigung Einlieferer") an den Einlieferer Gbermittelt.
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2.13 Validieren von Nachrichten

Mit dem Tool »XML-Checker« (Quelle: http://www.xjustiz.de/downloads/index.php#Tools) kdn-
nen die XJustiz-Nachrichten geprift werden. Nach Entpacken der Zipdatei wird das Programm von einer Shell
durch den Befehl java xmlchecker.Main gestartet.

Nach Auswahl einer XJustiz-Datei und betatigen der Schaltflache sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:

-

-
| &) XML-Checker = &8 =

[ ®mML-Dokument Parser-Konfiguration

w-PortalX-Justiz\X-Justiz-1.11¥Justiz 1.11.0 X504 .. [¥] validieren [#] Schema verwenden

e

parse! [¥] Namensraum erkenn... [v] Baum erstellen

Meldungen

file:/C:/ProjekteVesuv-Portal M-JustizX-Justiz-1.110Justiz %201, 11, 0%20X50D/ eintraghat 1.xml geparst! i

|4 CAProjekte\Vesuv-PortalX-Justiz\-Justiz-1. 11\Kustiz 1.11... 1| G [

XML -Doku... —
g < {hllp Iharerw xjustiz.de}Nachricht_Schuldnerverzeichnis_Verar
=« [hitpzifvevewr. w3, org20017XML Schema-insta nce}schemal
-« xmins:xsi="hitp:/fwaww. w3, orgl2001XML Schema-in..
== xmins="hitp:/hwww.xjusti... o
== xmins:ns2="hitp://www.xdom...
g« {hutpaihenae. justiz.de}Nachricht...
»= yvarsion="1.1...
¢ <+ {hupfhaww. xjustiz de}iktenzeichen_Empf...
3 Test 2011-001 '
L l:): ¢ o {hifp:www. xjustiz.de}Erstellungszed...
“ 2012-01-09T13:40:55.160+01.0/
7 o {httpiwww.xjustiz.de}Abs...
o {hitpfhanarw. xjustiz.de}G...
== wl_version="...
== wi_fassung=...
¢« {hutpiwww. xjustiz.de}co...
R2602
= Datei... | & Tt ||| « 4 ¢« {hup:iwww.xjustiz.de}Empfa...
j g o {hitp:hereew. xjustiz.de} So...

Lern

Abbildung 3: XML-Checker XJustiz, Ausgabe bei einer gultig validierten XJustiz-Nachricht

Hinweis: In der Kopfzeile muss evtl. das Attribut »schemalLocation« angegeben werden,
damit die Schemadateien gefunden werden.

2.14 Uberprifung von Korrekturen und Léschungen im ZenVG

Manche Korrekturen und Léschungen werden im ZenVG-Fachverfahren der Lander noch manuell geprift. Im
Falle, dass das ZenVG die Korrektur/Léschung ablehnt, wird ein spezieller Return-Code ( 009 (~ "keine Korrektur
/ Léschung") ) an den Einlieferer ibermittelt. Eine Klarung des Sachverhalts ist dann zwischen Einlieferer und
ZenVG nur persdnlich méglich. Die Kommunikationsschnittstelle bzw. die Fachverfahren bieten hierflir keine
weitere Unterstitzung an.
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2.15 Uberpriifung doppelter Einlieferungen

In »veSuv« findet im Rahmen der Einlieferung eines Schuldnerdatensatzes ein Abgleich statt. Es wird gepriift,
ob ein identischer Eintrag im Schuldnerverzeichnis oder im Vermégensverzeichnis bereits am Zentralen Vollstre-
ckungsgericht des entsprechenden Landes existiert. Dieser Abgleich kann auf Mandantenebene aktiviert oder
deaktiviert werden.

Bei aktivierter Prifung findet der Abgleich der Daten bei Nachrichten statt, die alle nachfolgenden Kriterien
erflllen:

* Neuanlage (das Element grunddaten/verfahrensdaten/verfahrensnummer = »neux)
» Nachrichtentyp nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.eintragung.korrektur.0900003

oder nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittlung.korrektur.0900006

Folgende Datenfelder werden abgeglichen:

Name
Vorname
Geburtsdatum
Schuldner natirliche Person | StraBe
Hausnummer
PLZ

Wohnort

Bezeichnung

Rechtsform

Schuldner juristische Person | Inland. Registereintrag (Registergericht, -art, -nummer)
bzw. sonst. Registerbehérde und -bezeichnung

Sitz

Dienstbezeichnung

Name

Vorname

Aktenzeichen

Datum (Eintragungsanordnung bzw. VA)
Eintragungsgrund

Gerichtsvollzieher

Name

Ort

Einliefernde Behdrde Aktenzeichen

Datum (Eintragungsanordnung bzw. VA)
Eintragungsgrund

Insolvenzgericht

Aktenzeichen

Insolvenzgericht Datum (Erlass)

Datum (Eintragungsanordnung)
Eintragungsgrund

Tabelle 6: Felder zum Datenabgleich bei der Uberpriifung auf Doppelte

Ist nach Abgleich der Daten ein identisches Verfahren vorhanden, so wird an den Absender ein semantischer
Fehler 007 (~ "Datensatz bereits vorhanden") zuriickgemeldet und das Verfahren wird nicht angelegt.

Wird dagegen kein identisches Verfahren gefunden, so wird der Ablauf fir die Neuanlage durchlaufen.
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2.16 Uberpriifung der EGVP-Nachrichtenanhange

In »VeSuVv« ist die Anzahl und GréBe der Anhange, die Uber EGVP eingeliefert werden kdnnen, beschrankt. Es
gelten folgende Grenzwerte:

Schuldnerverzeichnis

* Neben der »xjustiz_nachricht.xml« darf nur maximal eine weitere Datei Ubermittelt werden.
Diese hat fur die Einlieferung keine Relevanz und wird nicht weiter ausgewertet.

+ Die Anhénge dirfen in Summe eine GréBe von 100 MB nicht Uberschreiten.

Vermégensverzeichnis

* Neben der »xjustiz_nachricht.xml« und dem Vermdgensauskunft-PDF darf nur maximal eine
weitere Datei Ubermittelt werden. Diese hat fur die Einlieferung keine Relevanz und wird nicht weiter
ausgewertet.

+ Die Anhénge durfen in Summe eine Groe von 100 MB nicht Uberschreiten.

» Das Vermdgensauskunft-PDF darf eine GréRe von 50 MB nicht lberschreiten.

Ist eine dieser Bedingungen verletzt, so wird an den Absender ein technischer Fehler 002 (~ "Sonstiger Fehler")
zuriickgemeldet und das Verfahren wird nicht angelegt. In der die Antwort begleitenden PDF-Datei befinden sich
néhere Angaben zum aufgetretenen Fehler.
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3 Nachrichten fur Einlieferung
3.1 Nachrichten fur Einlieferung in das Schuldnerverzeichnis

Fir die Einlieferung von Schuldnereintragungen wird in allen Féallen die Nachricht
nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.eintragung.korrektur.0900003 verwendet. Unterschie-
de ergeben sich lediglich durch die Auspragung der anordnenden Stelle (Gerichtsvollzieher, Verwaltungsvollstre-
ckungsbehdérde oder Insolvenzgericht) und die damit verbundene Eintragungsanordnung.

Bei der Verarbeitung der eingelieferten Daten (Neueinlieferung, Korrektur oder Léschung) gibt es keine Unterschie-
de. Diese wird immer durch die Felder verfahrensnummer der Grunddaten sowie korrekturLoeschung
der Fachdaten gesteuert.

Aus diesem Grund wird der grundséatzliche Aufbau der Nachricht zunéchst am Beispiel der Einlieferung durch
einen Gerichtsvollzieher beschrieben. Fir die anderen anordnenden Stellen werden in den Folgekapiteln nur
noch die Unterschiede herausgearbeitet.

3.1.1 Nachricht fir Einlieferung Schuldnereintragung von Gerichtsvollzieher

3.1.1.1 Nachrichtenkopf

Der Nachrichtenkopf hat ein Pflicht-Attribut xjustizversion. In diesem muss die verwendete Version von
XJustiz angegeben werden, hier also fest »3.6.2«.

Als Absender (zu verwendendes Element auswahl_kommunikationspartner/sonstige) ist der Name
des Gerichtsvollziehers anzugeben. Dies muss der gleiche Name sein wie in den Instanzdaten der 1. Instanz. Der
Name wird in der Eintragungsanordnung wiederholt, jedoch als Name und Vorname. Dieses Feld sollte hierzu
passen, wird aber nicht geprift.

Als Empfanger ist das ZenVG des Bundeslandes der Einlieferung (Code.GDS.Gerichte.Typ3) anzugeben.
Der gleiche Code ist in den Instanzdaten der 2. Instanz zu wiederholen.

Das Aktenzeichen des Absenders muss identisch sein zum Aktenzeichen der Eintragungsanordnung in den
Fachdaten. Das Aktenzeichen des Empfangers, hier also des jeweiligen ZenVGs, ist identisch zur angegebenen
Verfahrensnummer aus den Grunddaten, bei Neueinlieferungen wird hier aktenzeichen.neu verwendet.

Die eigeneNachrichtID ist ein fir jede Nachricht zu generierender, eindeutiger UUID der Version 4. Eine
fremdeNachricht ID wird bei der Einlieferung nicht Gbermittelt.

Das Ereignis hangt einzig vom Nachrichtentyp ab, fir Einlieferungen ins Schuldnerverzeichnis ist es 100
(~ "Schuldnerverzeichnis Eintragung Korrektur") . Fir eine Zuordnungstabelle der Nachrichten zu den Ereignissen
siehe auch »5.7 Code.GDS.Ereignis. Typ3«.

In den Herstellerinformationen wird angegeben, mit welcher Software die Nachricht erzeugt wurde.
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3.1.1.2 Grunddaten

Die Grunddaten enthalten die Verfahrensdaten bestehend aus Verfahrensnummer, Instanzdaten und Beteili-
gung.
Die Verfahrensnummer ist »neu« fir Einlieferung neuer Eintrage. In der Bestatigungsquittung wird die vom

Landesverfahren fiir diesen Datensatz generierte Nummer (Schuldnereintragsnummer) Ubermittelt. Fir die
Ubermittlung von Korrekturen oder Léschungen ist dann stets diese Nummer anzugeben.

Instanzdaten gibt es immer zwei, eine flir den Absender (instanznummer=1) und eine fir den Empfénger
(instanznummer=2).

Fir die Absender-Instanz ist als Sachgebiet 032 (~ "Schuldnerverzeichnissachen") anzugeben (siehe »5.2 Co-
de.GDS.Sachgebiet. Typ3«).

Als Absender ist der Einlieferer anzugeben — hier also der Gerichtsvollzieher. Es ist der gleiche Name wie
im Feld absender/informationen/auswahl_kommunikationspartner/sonstige des Nachrichten-
kopfes anzugeben. Es ist das gleiche Aktenzeichen anzugeben wie im Nachrichtenkopf, bzw. wie in der
Eintragungsanordnung.

Fir die Empfanger-Instanz ist das Sachgebiet ebenfalls 032 (~ "Schuldnerverzeichnissachen") .

Fir den Empfanger ist der XJustiz-Code des Empfanger-ZenVG des Bundeslandes anzugeben, an das die
Einlieferung erfolgt. Der Code muss identisch sein zum Feld empfaenger/informationen/ ~

< auswahl_kommunikationspartner/gericht im Nachrichtenkopf. Das Aktenzeichen des Empfangers
ist wieder identisch zum Aktenzeichen aus dem Nachrichtenkopf, im Fall von aktenzeichen.neu der Wert

»nNneu«x,

Die Beteiligung enthélt die meisten Schuldnerdaten, die Besonderheiten hierzu sind in Abschnitt »2.6 Ubermitt-
lung von Personendaten« beschrieben.

3.1.1.3 Fachdaten

In den Fachdaten befindet sich die Eintragsanordnung und einige wenige Schuldnerdaten im Element
beteiligter.zusatz.

In der Eintragsanordnung werden der Anordnungsgrund (siehe »5.10 Code.VSTR.Eintragungsgruende.Ge-
richtsvollzieher.Vollstreckungsbehoerde«) und die anordnende Behdrde Uibergeben, hier der Gerichtsvollzieher
mit Name, Vorname, Dienstbezeichnung (siehe »5.9 Code.VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung«) sowie
dem Amtsgericht, dem er zugeordnet ist.

AuBerdem angegeben werden muss das Aktenzeichen der Eintragungsanordnung (als String im Feld
aktenzeichen. freitext). Dies ist das bindende Aktenzeichen des Einlieferers. Es korrespondiert mit dem
Aktenzeichen in den Instanzdaten und im Nachrichtenkopf.

Hinweis: Das Aktenzeichen des Gerichtsvollziehers muss bei Einlieferung in »vesuv« korrekt
formatiert sein, siehe hierzu Abschnitt »2.10.6 Aktenzeichen der Eintragsanordnung (GV)« und
»6 Konsistenzprufungen«.

Fir das Datum der Eintragungsanordnung wird als Zeitzone implizit die in Deutschland gultige Zeitzone
angenommen. Es darf im Datumsfeld keine Zeitzone angegeben werden, ansonsten wird der Fehlercode 046
(» "Ungultige Zeitzone Datum") zurlckgegeben.
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Nur fiir Anderungen oder Léschungen von bestehenden Datensétzen wird im Feld korrekturLoeschung der
Korrektur- oder Léschgrund (ibergeben. Er legt fest, ob der Datensatz korrigiert (vollstédndig ausgetauscht), oder
geldscht wird (siehe auch »5.8 Code.VSTR.KorrekturLoeschung«). In diesem Falle wird in der Verfahrensnummer
(grunddaten/verfahrensdaten) der eindeutige Schllissel angegeben.

Die zusétzlichen Beteiligtendaten sind bereits in Abschnitt »2.6 Ubermittlung von Personendaten« beschrieben.

3.1.2 Nachricht fir Einlieferung Schuldnereintragung von Verwaltungsvollstreckungbe-
horden

Fir die Einlieferung von Daten der 6ffentlich rechtlichen Vollstreckung ist die gleiche Nachricht zu verwenden wie
fur die Einlieferung von Gerichtsvollziehern, d. h. nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis. ¥

— eintragung.korrektur.0900003. Da auch die gleichen Eintragungsgriinde Ubermittelt werden, ergeben
sich Unterschiede nur beziiglich der anordnenden Stelle.

3.1.2.1 Nachrichtenkopf

Fur den grundsatzlichen Aufbau des Nachrichtenkopfes siehe auch »3.1.1.1 Nachrichtenkopf«. Es ergibt sich
nur ein Unterschied bezlglich der anordnenden Stelle:

Als Absender (zu verwendendes Element auswahl_kommunikationspartner/sonstige)istder Name der
anordnenden Behdrde anzugeben. Dieser Name muss mit dem Feld auswahl_instanzbehoerde/sonstige
der 1. Instanz in den Grunddaten sowie vollstreckungsbehoerde/name in der Eintragsanordnung der
Fachdaten Ubereinstimmen.

3.1.2.2 Grunddaten

Fur die Grunddaten ergeben sich die gleichen Unterschiede wie fiir den Nachrichtenkopf. Im Feld
auswahl_instanzbehoerde/sonstige (1. Instanz) ist die Organisation zu nennen, die die Eintragungsan-
ordnung veranlasst hat. Ansonsten ist der Aufbau wie in »3.1.1.2 Grunddaten« beschrieben.

3.1.2.3 Fachdaten

Fur die Fachdaten ergeben sich die gleichen Unterschiede wie fiir Nachrichtenkopf und Grunddaten. Im Feld
vollstreckungsbehoerde ist die Organisation zu nennen, die die Eintragungsanordnung veranlasst hat.
Ansonsten ist der Aufbau wie in »3.1.1.3 Fachdaten« beschrieben.

Die anordnende Behdrde ist mit Name und Ort anzugeben. Im Ort sollte die Postleitzahl mit aufgefihrt sein. In
einer spateren XJustiz-Version soll eine weitere Aufgliederung der Felder angestrebt werden. Der Name sollte
identisch sein zum Absender im Nachrichtenkopf und den Instanzdaten der 1. Instanz der Grunddaten.

3.1.3 Nachricht far Einlieferung Schuldnereintragung von Insolvenzgerichten

Auch hier findet einzig der Nachrichtentyp nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.eintragung. ~
— korrektur.0900003 Verwendung. Die Besonderheit bei der Einlieferung von Schuldnereintrdgen von
Insolvenzgerichten ist:
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+ Die anordnende Stelle ist ein Gericht
* In der Eintragungsanordnung stehen andere Griinde zur Auswahl

Unterschiede in der Nachricht ergeben sich somit wiederum bezUglich der Attribute Absender, Instanzbehoerde
und auswahl_anordnungsbehoerde.eintragungsgrund. Eine weitere Unterscheidung wird im Sachge-
biet der Absenderinstanz getroffen. Hier ist in der 1. Instanz des Absenders der Wert 018 (~ "Insolvenzsachen")
anzugeben. In der 2. Instanz des Empfanger-ZenVGs wird jedoch 032 (~ "Schuldnerverzeichnissachen")
angegeben.

3.1.3.1 Nachrichtenkopf

Grundsatzlich ist der Nachrichtenkopf wie in »3.1.1.1 Nachrichtenkopf« beschrieben aufgebaut. Die anordnende
Stelle ist jetzt jedoch ein Gericht. Entsprechend ist der XJustiz-Code des Insolvenzgerichtes zu (ibergeben.

3.1.3.2 Grunddaten

Auch in den Grunddaten ist als Instanzbehorde der XJustiz-Code des Insolvenzgerichtes anzugeben. Der
sonstige Aufbau ist wie in »3.1.1.2 Grunddaten« beschrieben. Im Sachgebiet der 1. Instanz ist 018 (~ "Insolvenz-
sachen") anzugeben. (siehe »5.2 Code.GDS.Sachgebiet. Typ3«)

3.1.3.3 Fachdaten

In den Fachdaten &ndern sich die anordnende Behérde, sowie der Eintragungsgrund. Ansonsten ist der Aufbau
wie in »3.1.1.3 Fachdaten« beschrieben.

Der Eintragungsgrund ist geman Codeliste Code.VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht zu
wabhlen (siehe »5.11 Code.VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht«).

Fir das Datum des Erlasses wird als Zeitzone implizit die in Deutschland giltige Zeitzone angenommen. Es darf
im Datumsfeld keine Zeitzone angegeben werden, ansonsten wird der Fehlercode 046 (~ "Unglltige Zeitzone
Datum") zurlckgegeben.

3.2 Nachrichten fur Einlieferung in das Vermdgensverzeichnisregister

Die Vermdgensauskunft unterscheidet sich nur bezliglich ihrer fachlichen Auspragung von einem Schuldnereintrag.
Statt eines Schuldnereintrages wird eine Vermdgensauskunft als PDF-Dokument Gbermittelt. Entsprechend gibt
es Abweichungen zu den zuvor beschriebenen Nachrichten nur im Fachdaten-Teil.

Bei Einlieferung in das Vermdgensverzeichnisregister werden immer zwei Dateien Ubermittelt. Die Nach-
richt nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittlung.korrektur.0900006 beschreibtin
XJustiz-Form die Metadaten der Vermdgensauskunft. Die eigentliche Vermdgensauskunft wird als zusétzliche
PDF-Datei Ubermittelt.

Vermdgensauskinfte kdnnen des Weiteren nur von Gerichtsvollziehern und Verwaltungsvollstreckungsbehdrden
eingereicht werden. Andernfalls wird die Einlieferung mit dem Return Code 044 (~ "Anordnungsbehérde, fehlen-
de / falsche Berechtigung Einlieferer") (siehe »5.17 Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis
(Return-Codes)«) als fehlerhaft quittiert.
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3.2.1 Nachricht far Einlieferung Vermdgensauskunft von Gerichtsvollzieher

3.2.1.1 Nachrichtenkopf

Wie in »3.1.1.1 Nachrichtenkopf« zu formulieren.

Einziger Unterschied: bei ereignis ist 103 (~ "Vermdgensverzeichnis Ubermittlung Korrektur") anzugeben.

3.2.1.2 Grunddaten

Wie in »3.1.1.2 Grunddaten« zu formulieren.

Einziger Unterschied: bei sachgebiet ist 042 (~ "Vermdgensverzeichnissachen") fiir beide Instanzen
anzugeben.

3.2.1.3 Fachdaten

In den Fachdaten wird die Anordnung der Vermogensauskuntft tibergeben. Die anordnende Stelle und ihr Akten-
zeichen werden analog zu »3.1.1.3 Fachdaten« erfasst. Da Vermdgensverzeichnisse nicht von Insolvenzgerichten
eingeliefert werden kdnnen, ist die Struktur der Nachricht in diesem Bereich etwas flacher als beim Schuldnerein-
trag.

Die Metadaten zum Vermégensverzeichnisdokument sind Pflichtangaben:

» Der Dokumentenname ist der Name des angehangten PDF-Dokumentes, das die Vermdgensauskunft
enthalt.

» Die Art der Vermdgensauskunft ist gemafB Codeliste Code.VSTR.Vermoegensverzeichnis.Art
zu Ubergeben, siehe »5.14 Code.VSTR.Vermoegensverzeichnis.Art«.

» Beim Datum der Vermégensauskunft wird implizit die in Deutschland glltige Zeitzone angenommen. Es
darf im Datumsfeld keine Zeitzone angegeben werden, ansonsten wird der Fehlercode 046 (~ "Ungultige
Zeitzone Datum") zurtickgegeben.

Nur fiir Anderungen oder Léschungen von bestehenden Datensatzen wird im Feld korrekturLoeschung der
Korrektur- oder Léschgrund Ubergeben. Fir weitere Informationen hierzu siehe »3.1.1.3 Fachdaten«.

Die zusatzlichen Beteiligtendaten sind bereits in Abschnitt »2.6 Ubermittlung von Personendaten« beschrieben.
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3.2.2 Nachricht far Einlieferung Vermoégensauskunft von Verwaltungsvollstreckungs-
behdrden

3.2.2.1 Nachrichtenkopf

Wie in »3.1.2.1 Nachrichtenkopf« zu formulieren.

Einziger Unterschied: bei ereignis ist 103 (~ "Vermdgensverzeichnis Ubermittlung Korrektur") anzugeben.

3.2.2.2 Grunddaten

Wie in »3.1.2.2 Grunddaten« zu formulieren.

Einziger Unterschied: bei sachgebiet ist 042 (~ "Vermdgensverzeichnissachen") fiir beide Instanzen
anzugeben.

3.2.2.3 Fachdaten

Die Fachdaten von Vermoégensauskinften, die von Verwaltungsvollstreckungsbehorden eingeliefert werden,
unterscheiden sich nur in der anordnenden Stelle von den Vermdgensauskinften der Gerichtsvollzieher. Der
grundsétzliche Aufbau ist also wie in »3.2.1.3 Fachdaten« beschrieben. Fiir die anordnende Stelle siehe zuséatzlich
»3.1.2.3 Fachdaten«.
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3.3 Steuerung der Einlieferung von Vermdgensauskiinften

Prémisse: Der Einlieferer ist fir die Qualitat der Daten verantwortlich. Im Falle einer Korrek-
tur muss er das korrekte PDF und die korrekten Metadaten (hiermit auch das »Datum des
Vermoegensverzeichnisses«) vollstdndig Ubermitteln.

Die Einlieferung von Vermégensauskinften wird tber die folgenden drei Felder gesteuert:

(1) verfahrensnummer (Grunddaten)
(2) artDesVermoegensverzeichnisses (Fachdaten)
(3) korrekturLoeschung (Fachdaten)

Hierbei sind folgende Félle denkbar bzw. zulassig:

Anwendungs- | Verfahrens- artDesVermoegens | korrekturLoeschung Reaktion

fall nummer verzeichnisses

Neu- »neu« »Neue Nicht vorhanden Datensatz wird neu an-

einlieferung Vermdgens-— gelegt.

auskunft«

Léschung enthalt existie- | beliebig »LOschung« Datensatz wird ge-
rende Verfah- oder »L&schung | l6scht.
rensnummer irriger Eintrage«

Anderung enthdlt existie- | beliebig »Korrektur« Der gesamte Datensatz
rende Verfah- oder »Korrektur | (XJustiz-Metadaten
rensnummer irriger Eintrag« | plus PDF) wird durch

oder »Vorzeitige | die Ubermittelten Daten
Ersetzung einer ersetzt.
Vermdgensauskunft«

Tabelle 7: Steuerung der Einlieferung von Vermdgensauskiinften

Hieraus abgeleitete Plausibilitdten flir Neueinlieferungen:

» Das Feld korrekturLoeschung darf nicht vorhanden sein, ansonsten Negativquittung mit Return-Code
035 (~ "Korrektur_Loeschung unglltig")

» Firdas Element artDesVermoegensverzeichnisses muss »Neue Vermdgensauskunft«angege-
ben sein, ansonsten Negativquittung mit Return-Code 006 (~ "Falsche Art des Vermdgensverzeichnisses")

Anwendungsfall Anderungsvorgang
Metadaten (XML) falsch, PDF korrekt | Korrigierte Metadaten und Original PDF-Dokument als Korrektur tber-
mitteln

Metadaten (XML) korrekt, PDF falsch | Original Metadaten und korrigiertes PDF Gbermitteln
Metadaten (XML) falsch, PDF falsch | Metadaten und PDF korrigieren und tbermitteln
Tabelle 8: Vorgehen bei falschen XML- oder PDF-Dateien
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4 \Verarbeitungsbestatigungen zu Einlieferung

Flr Verarbeitungsbestatigungen zu Einlieferungen werden folgende Nachrichten eingesetzt:

* nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis.verarbeitungsbestaetigung.portal.0900004
(Verarbeitungsbestatigung zu Schuldnereintrag)

* nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittlungsbestaetigung.portal.0900007
(Verarbeitungsbestatigung zu Vermdgensauskinften). Bei der Quittierung von Vermdégensauskinften wird
nur der Metadatensatz — nicht jedoch das PDF-Dokument -— an den Einlieferer zurlickgeschickt.

Beide Nachrichten werden sowohl fir die Verarbeitungsbestatigung des ZenVG an die Einlieferer, als auch fir
die Ubertragung der Daten vom ZenVG ins Portal und die Verarbeitungsbestatigung des Portals an das ZenVG
eingesetzt, deshalb ist in der Bezeichnung das Suffix » . portal« angefigt.

In diesem Dokument werden nur die Verarbeitungsbestatigungen fur Einlieferer betrachtet:
Nachdem der Datensatz vom Landesverfahren verarbeitet wurde, wird dem Einlieferer eine Verarbeitungsbestati-
gung (Quittung) zugestellt. Diese ist wiederum eine XdJustiz-Nachricht, die folgendes enthalt:

+ Die eingetragenen Daten in Kopie zurlick. Nur diese Daten wurden tatsachlich eingetragen.

+ Im Falle von Neueintragungen die neu vergebene Verfahrensnummer (eindeutiger Schliiissel) des Datensat-
zes. Diese ist bei allen weiteren Verarbeitungen wie Korrekturen oder der Datensatzléschung anzugeben.

 Ein Verarbeitungscode (mit erlauterndem Text). Dieser kann ein positives Ergebnis (fehlerfreie Verarbeitung,
der Datensatz wurde eingetragen) oder ein negatives Ergebnis (fehlerhafte Verarbeitung) enthalten.

+ Die bei der Einlieferung Ubermittelte eigeneNachrichtenID wird als fremdeNachrichtenID inder
Quittung zurtlick geliefert und kann so von der Fachanwendung des Einlieferers fiir ein Nachrichtentracking
genutzt werden.

Im Falle von technischen Fehlern kann der Fehlercode jedoch nur in einer zusammen mit der Quittungsnachricht
versandten PDF-Datei zuriickgegeben werden. Besonderheit:

Der Fehlercode 008 (~ "Eintragungshemmnis vorhanden") ist eine negative Quittung, da der Datensatz ‘geparkt’
ist, und nicht ins Vollstreckungsportal Ubertragen wird. Die Eintragung ist jedoch prinzipiell erfolgt. Es wird auch
eine Verfahrensnummer Gbermittelt.

Eine fur den Einlieferer einheitliche Behandlung aller Falle ist im Abschnitt »4.4 Transport von Fehlern via EGVP
an den Einlieferer« definiert.

4.1 Verarbeitungsbestatigung flr Schuldnereintrage

Flr die Bestatigung von Schuldnereintragungen wird in allen Fallen die Nachricht nachricht.vstr. /
< schuldnerverzeichnis.verarbeitungsbestaetigung.portal.0900004 verwendet.

Die Quittungsnachricht ist prinzipiell genauso aufgebaut wie die Einlieferungsnachricht. Die einzigen semantischen
Unterschiede sind:

« Im Nachrichtenkopf &ndern sich Sender und Empfanger (Nachricht vom ZenVG an den Einlieferer). Diese
Anderung der Sendungsrichtung wird auch in den Instanzdaten durchgefiihrt (Instanz 1=Absender=ZenVG,
Instanz 2=Empfénger=Einlieferer)
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» Bei Neueintragen wird die Verfahrensnummer Gbermittelt.
+ In den Fachdaten wird eine Verarbeitungsbestatigung tibermittelt.

Aus diesem Grund werden in den folgenden Abschnitten nur die Unterschiede zur Einlieferungsnachricht aufge-
zeigt.

4.1.1 Nachrichtenkopf

Im Feld empfaenger/auswahl_aktenzeichen/aktenzeichen. freitext wird das Aktenzeichen der Ein-
tragungsanordnung tbermittelt.

Das Feld absender/aktenzeichen entspricht immer der Verfahrensnummer.
Im Feld erstellungszeitpunkt steht der Erstellungszeitpunkt der Quittungsnachricht.

Wie in Abschnitt »4.1 Verarbeitungsbestatigung fur Schuldnereintrage« bereits erlautert werden Absender und
Empfanger im Vergleich zur Einlieferungsnachricht vertauscht.

Das Ereignis hangt einzig vom Nachrichtentyp ab, fir die Quittung von Einlieferungen ins Schuldnerverzeichnis ist
es 101 (~ "Schuldnerverzeichnis Verarbeitungsbestatigung Portal") . Flr eine Zuordnungstabelle der Nachrichten
zu den Ereignissen siehe auch »5.7 Code.GDS.Ereignis. Typ3«.

Das ZenVG-Landesverfahren gibt in den Herstellerinformationen die dort eingesetzte Software an.

4.1.2 Grunddaten

In den Grunddaten wird auch fiir Neueintrage die Verfahrensnummer mit Gbermittelt. Die Instanzdaten, die die
Sendungsrichtung beschreiben, wechseln hier ihre ‘Richtung‘: vom ZenVG (Instanz 1) an Einlieferer (Instanz 2).
Ansonsten enthalten sie die gleichen Daten wie in der Einlieferungsnachricht.

Bei Neueintrégen, bei denen in der Einlieferungsnachricht als Aktenzeichen fir das ZenVG »neu« angegeben
wurde, steht in der Quittung (analog zum Aktenzeichen im Nachrichtenkopf) nun die Verfahrensnummer.

4 1.3 Fachdaten

In den Fachdaten wird lediglich zusétzlich der Verarbeitungscode (Return-Code siehe »4.3 Return-Code der
Verarbeitung«) Ubertragen. Ansonsten ist der Aufbau wie in »3.1.1.3 Fachdaten« beschrieben.

Abweichend zu den Fachdaten der Einlieferungsnachricht wird der Korrektur-/Léschgrund hier im Element
loeschunglAenderungDerEintragungImSchuldnerverzeichnis Ubermittelt.

Die Werteauswahl erfolgt Uber die Codeliste Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende
(siehe »5.16 Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende«). Da diese jedoch eine Obermenge von
Code.VSTR.KorrekturLoeschung ist, werden genau die gleichen Werte wie bei der Einlieferung zurlickge-
liefert.
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4.2 Verarbeitungsbestatigung fur Vermogensauskunft

Bei Verarbeitungsbestéatigungen fir Vermdgensauskunfte kommt ausschlieBlich die Nachricht
nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis.uebermittlungsbestaetigung.portal.0900007 zum
Einsatz.

Die Angaben zu Schuldnereintragen aus dem vorherigen Kapitel gelten hier ebenso. Im Nachrichtenkopf werden
Sender und Empfénger entsprechend der Senderichtung ausgewiesen. Dieses ‘Drehen’ der Sender-/ Empféanger-
Adressen gilt entsprechend auch fir die Instanzdaten.

4.2.1 Nachrichtenkopf

Siehe »4.1.1 Nachrichtenkopf«, mit Ereignis 104 (= "Vermégensverzeichnis Ubermittlungsbestatigung Portal")
im Feld ereignis.

4.2.2 Grunddaten

Siehe »4.1.2 Grunddaten«, mit Sachgebiet 042 (~ "Vermdgensverzeichnissachen") im Feld sachgebiet.

4.2.3 Fachdaten

Siehe »4.1.3 Fachdaten« bzw. »3.2.1.3 Fachdaten«. Anders als bei Verarbeitungsbestatigungen fir Schuldnerein-
trége wird fir den Korrektur-Léschgrund hier der gleiche Typ genutzt wie bei der Einlieferungsnachricht.

4.3 Return-Code der Verarbeitung

Bei den Quittungsnachrichten wird in den Fachdaten eine Verarbeitungsbestatigung (~ Ergebniscode) Gbermittelt.
Die Ergebniscodes beginnen mit einer dreistelligen Nummer, einem anschlieBenden Leerzeichen und werden mit
einem Erlauterungstext fortgesetzt. Hierbei sind drei Falle / Klassifizierungen von Ergebnissen zu unterscheiden,
die von der Fachanwendung des Einlieferers dezidiert zu behandeln sind.

* Positiv mit Eintragung
* Negativ
+ Positiv ohne Eintragung (fiir Eintrdge mit Hemmnissen)
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Code der Werteliste | Ergebnisty Bemerkung

001 Positiv mit Eintragung Verarbeitung durchgeflihrt, und Eintragung ist erfolgt.
Solcherart verarbeitete Datensatze sind auch im Voll-
streckungsportal sichtbar.

002 — 007 , Negativ ohne Eintragung Semantischer Fehler. Die Verarbeitung konnte nicht
009 — 010 , durchgefihrt werden.

020 — 049

008 Positiv ohne Eintragung Siehe unten, speziell fir Hemmnisse

500 und weitere Feh- Die ab Nummer 500 vergebenen Return-Codes wer-
lercodes. .. den bei der Weitermeldung des Eintrags an das Voll-

streckungsportal verwendet.

Tabelle 9: Return-Codes der Verarbeitung

Far weitere Erlauterungen siehe: Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis (»5.17 Co-
de.VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis (Return-Codes)«) bzw. »6 Konsistenzprifungen«.

Hinweis: Der Fehlercode 008 (~ "Eintragungshemmnis vorhanden") hat eine besondere
Bedeutung. Die Eintragung im Vollstreckungsportal ist in diesem Falle noch nicht durchgefiihrt,
da ein Hemmnis vorliegt. Sie kann aber evtl. noch nachtraglich erfolgen, wenn das den Eintrag
blockierende Hemmnis geléscht wird. Es wird aber im Feld Verfahrensnummer bereits der
gulltige Schlissel zurlickgeliefert.

4.4 Transport von Fehlern via EGVP an den Einlieferer

Bei der Verarbeitung der eingehenden Nachricht im ZenVG des Bundeslandes sind grundsatzlich vier unter-
schiedliche Ergebnisszenarien denkbar:

+ Erfolgreiche Verarbeitung (Return-Code o001 )

» Semantischer Fehler innerhalb der Nachricht (z. B. Aktenzeichen nicht konsistent). Dieser Fall wird durch
die im Kapitel »4.3 Return-Code der Verarbeitung« aufgeflihrten Return-Codes abgedeckt. Ein besonderer
Fall hierbei ist: Hemmniswarnung (Return-Code 008 )

« Technischer Fehler bei Ubermittiung der Nachricht. Hierzu gehéren z. B.:

— Schematron-Prifungen nicht bestanden (der Nachrichtentyp ist korrekt, aber die das Schema
erganzenden Regeln wie z. B. die Verwendung des korrekten Ereignisses wurden verletzt)

— Falsche Schreibweise des Geburtsdatums, siehe »2.10.9 Datumsfelder und Zeitzonen«

+ Einlieferungsnachricht komplett unverstandlich, also z. B.:

— Fehlende XML-Nachricht oder falscher Nachrichtentyp (fehlgeleitete Nachricht)

— Fehler beim Parsen der Nachricht (Nachricht ist syntaktisch nicht konform zu XJustiz)

— Speziell fiir das Landesverfahren »vesuv«: Einlieferungen von Schuldnerwiderspriichen tiber EGVP.
Das Verfahren »vesuv« wird keine Widerspriiche tGber EGVP annehmen. Die Eingabe / Verarbeitung
von Widerspriichen erfolgt im direkten Kontakt. Das Verfahren reagiert hier mit »Unverstdndliche
Nachricht« (s.U.).

Insbesondere fur Fehler der zweiten Kategorie kann der Fehlercode nicht immer ‘innerhalb® der Nachricht — also
Uber den in Kapitel »4 Verarbeitungsbestatigungen zu Einlieferung« bzw. »5.17 Code.VSTR.Verarbeitungsergeb-
nis.Schuldnerverzeichnis (Return-Codes)« beschriebenen Mechanismus lbermittelt werden.
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Hinweis: Seit Version 4.2 enthalten EGVP-Nachrichten keinen eigenen Betreff oder Nachrich-
tentext mehr und erfordern in allen Fallen die Ubermittlung einer XJustiz-Nachricht.

In den seltenen Fehlerfallen, wo die Fachanwendung keine XJustiz-Nachricht (Quittung oder
Original) zur Verfligung hat, wird daher eine generische Schriftgutobjekte-Nachricht lbermittelt.
Die Fehlermeldungen befinden sich aber auch in diesen Fallen in der begleitenden PDF-Datei
(s.u.).

Zur Ubermittlung zusatzlicher Informationen bzw. Erlauterungen zu Fehlern, die fiir die Fehleranalyse wichtig sein
kdnnen, wird von den ZenVG-Fachanwendungen eine begleitende PDF-Datei an die EGVP-Nachricht angehéngt.
Diese enthélt (angelehnt an die ehemaligen Felder der EGVP-Nachricht) die Verarbeitungsergebnis-Kategorie im
Feld Betreff und einen erlduternden Text dazu im Feld Nachricht.

Ursache/ Return- | Betreff (PDF) Nachricht (PDF) XJustiz-Nachricht
Code
001 Erfolg Verarbeitung Die Nachricht wurde verarbei- | Quittungsnachricht
tet »xjustiz_nachricht.xml«
mit Erfolgscode o001
Achtung: Dateinamen immer
identisch zu Eingangsnachricht.
008 Warnung Verarbei- | Die Nachricht wurde mit | Quittungsnachricht
tung Warnungen verarbeitet + | »xjustiz_nachricht.xml«
<erliduternder Text> mit Code 008
009 — 010 Zurlckweisung Die Anordnung der Nach- | Quittungsnachricht
richt wird zuriickgewiesen + | »xjustiz_nachricht.xml«
<erliuternder Text> mit Code 009 oder 010
002 — 007 , Semantischer Fehler | Semantischer Fehler bei Ver- | Quittungsnachricht
020 — 049 Verarbeitung arbeitung der Nachricht + | »xjustiz_nachricht.xml«
<erliuternder Text> mit Fehlercode
Alle technischen | Technischer Fehler | Technischer Fehler bei Ver- | Nach Mdglichkeit mit Originalan-
Fehler in Verbin- | Verarbeitung arbeitung der Nachricht + | hangen zurlickgeschickt, ansons-
dung mit Nachrich- <erlduternder Text> ten ohne Anhange
tenverarbeitung
Unverstandliche Unverstandliche Unverstandliche Nachricht + | Nach Mdglichkeit mit Originalan-
Nachricht Nachricht <erlduternder Text> hangen zurlckgeschickt, ansons-
ten ohne Anhénge

Tabelle 10: Aufbau der Ergebnisnachricht

Der Einlieferer kann somit durch Analyse des Betreffs der PDF-Datei erkennen, welcher Fall vorliegt. Im Falle
eines semantischen Fehlers kann eine Begriindung auch im Return-Code der Quittungsnachricht gefunden
werden. In jedem Fall gibt der Nachrichtentext der PDF-Datei weitere Hinweise auf die Ursache des Fehlers.
Kann die Nachricht dem Verfahrensprozess gar nicht zugeordnet werden, so wird sie als »unverstindlich«
klassifiziert und zuriickgeschickt.
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Beispiel: Ansicht der begleitenden PDF-Datei einer Quittungsnachricht: Die Datenelemente »Betref f« und
»Nachricht« der obigen Tabelle stehen hier in den gleichnamigen Feldern der Datei.

Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach

MNachrichtentyp Testnachrcht

Betreff Warnung Verarbeitung

Aktenzeichen des

Empfangers

Aktenzeichen des

Absenders

Nachricht Die Nachricht wurde mit Warnungen verarbeitet. 008
Eintragungshemmnis vorhanden

Abbildung 4: PDF mit dem Verarbeitungsergebnis aus der Quittungsnachricht
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5 Codelisten

In diesem Kapitel werden die Besonderheiten der wichtigsten Codelisten betrachtet. Fiir jede Liste wird zusatzlich
ihre Herkunft im Schema (Datei) angegeben. Fir eine vollstdndige Auflistung ist die Definition in der Schemadatei
bzw. dem XRepository ausschlaggebend.

Einige der Codelisten sind dynamisch (siehe »2.9 Dynamische Codelisten«), sie sind am Suffix »Typ3« im
Namen zu erkennen. Flr diese Codelisten befinden sich nur die Metadaten im Schema, die eigentlichen Werte
befinden sich im XRepository.

5.1 Code.GDS.Gerichte. Typ3

Standort: XRepository
Datei: xjustiz_0020_cl_gerichte_3_3.xsd
Kennung: urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte

Die dynamische Codeliste fiir Gerichte enthalt u. a. die gultigen XJustiz-Codes der Gerichte.

Diese Codeliste kommt bei Sender- bzw. Empfangerdaten im Nachrichtenkopf bzw. in den Verfahrensdaten,
sowie in den Beteiligtendaten von Nachrichten zu Eintragungen von juristischen Personen (Nennung des
Registergerichtes) und in den Fachdaten bei Nachrichten zu Eintragungen durch den Gerichtsvollzieher (fir
diesen zustandiges Amtsgericht) oder ein Insolvenzgericht zum Zuge.

Der Gerichtsschlissel wurde auf 6 Stellen erweitert, um die Zentralen Vollstreckungsgerichte, die i.d. R. bei
einem Amtsgericht des entsprechenden Landes angesiedelt werden, in ihrer Funktion von den eigentlichen
Amtsgerichten zu unterscheiden.

Mittlerweile werden von einigen Bundeslandern auch sechsstellige Gerichtsschliissel flr spezielle Bereiche eines
Gerichts vergeben, so z. B. wenn das Gericht auch als Registergericht oder Insolvenzgericht tatig ist. Dieses
Vorgehen ist leider nicht bundeseinheitlich und auch der gewéhlte Buchstabe fiir die sechste Stelle ist nicht in
jedem Bundesland der gleiche.

Beispiele:

» R2602 ~ Amtsgericht Hagen (NW)

(in NRW gibt es flr Register- und Insolvenzgerichte keine separaten Schliissel)
T2210 ~ Amtsgericht Koblenz (RP)

» T2210l ~ Amtsgericht Koblenz, Insolvenz (RP)

« T2210V ~ Amtsgericht Koblenz, Registergericht (RP)

X1517 ~ Amtsgericht Kiel (SH)

+ X1517R ~ Amtsgericht Kiel, Registergericht (SH)

5.1.1 Verfahrensnummer

Der Gerichtsschlissel des jeweiligen Zentralen Vollstreckungsgerichts findet sich im Aufbau der vom Landesver-
fahren zu vergebenden eindeutigen Schlissel fur Eintrage (Verfahrensnummer) wieder.
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Das Format der Verfahrensnummer ist wie folgt festgelegt:

1 2134|516 7] 8|9 |10 11[12]13]14]15] 186 | 17

ZenVG-Schlissel Laufende Nummer im ZenVG PZ

Abbildung 5: Format der Verfahrensnummer

Stellen 1-6 ZenVG-Schlissel
Stellen 7-16 Laufende Nummer

Bei laufenden Nummern mit weniger als 10 Zeichen werden die fiihrenden Stellen mit » 0« aufgefillt.
Stelle 17 Prufziffer (PZ)

Die Prufziffer errechnet sich nach dem Luhn-Algorithmus. Hierzu siehe auch:

* http://de.wikipedia.org/wiki/Luhn-Algorithmus (inkl. Code-Beispiele firr verschiedene Pro-
grammiersprachen)
* http://www.ee.unb.ca/cgi-bin/tervo/luhn.pl?N=260201234567898 (Online-Check)

Hinweis: Die in der Verfahrensnummer enthaltene Prifziffer wird vom Fachverfahren des
Bundeslandes (z. B. »veS§uv«) bei der Einlieferung vergeben. Sie dient dazu zufallig vergebene
Ziffernfolgen (Fehleingaben der Anwender) von tatséchlichen Schliisseln zu unterscheiden, da
jetzt nicht mehr jede Nummer einen giiltigen Schllissel darstellt.

5.2 Code.GDS.Sachgebiet. Typ3

Standort: XRepository
Datei: xjustiz_0010_cl_allgemein_3_7.xsd
Kennung: urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet

Das Sachgebiet wird in den Instanzdaten angegeben. Von dieser dynamischen Codeliste werden nur drei Werte
verwendet:

» Fur das Schuldnerverzeichnis immer: 032 (~ "Schuldnerverzeichnissachen")
» Fur das Vermdgensverzeichnis immer: 042 (~ "Vermdgensverzeichnissachen")
+ Bei Insolvenzeintrédgen in der Instanz des Insolvenzgerichts immer: 018 (~ "Insolvenzsachen")

5.3 Code.VSTR.Anrede.Partei

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0910_cl_vollstreckung_3_1.xsd

Beschreibt die Anrede des Beteiligten (Person oder Organisation). Eine weitere Plausibilisierung findet nicht
statt.
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5.4 Code.GDS.Staaten.Typ3

Standort: XRepository
Datei: xjustiz_0050_cl_staaten_3_2.xsd
Kennung: urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.staat

Die dynamische Codeliste enthalt alle aktuellen Staaten, einige gangige ehemalige Staaten sowie drei nicht-
Staaten-Werte.

Beispiele:
» 000 (~ "Deutschland")
* 120 (~ "Jugoslawien")
* 126 (~ "Danemark")
* 129 (~ "Frankreich")
* 132 (~ "Serbien und Montenegro")
+ 151 (= "Osterreich")
* 152 (~ "Polen")
* 158 (~ "Schweiz")
* 997 (~ "Staatenlos")
» 998 (~ "Staatsangehdrigkeit ungeklart")
* 999 (~ "Ohne Angabe")

5.5 Code.GDS.Geschlecht

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0010_cl_allgemein_3_7.xsd

Gibt das Geschlecht des Beteiligten (der Person) an, die ersten drei Eintrage (0-2) entsprechen dem Standard
ISO 5218.

5.6 Code.GDS.Anschriftstyp

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0010_cl_allgemein_3_7.xsd

Gibt den Typ einer Anschrift an. Die Verfahrens-/Zustellanschrift (Code = 008 ) darf nur einmal Gbermittelt
werden.

5.7 Code.GDS.Ereignis.Typ3

Standort: XRepository
Datei: xjustiz_0010_cl_allgemein_3_7.xsd
Kennung: urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis
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Aus dieser dynamischen Codeliste werden nur einige wenige Werte verwendet, pro Nachrichtentyp exakt einer.
Die Zuordnung ist wie folgt:

Code | Wert Bemerkung

100 Schuldnerverzeichnis Eintragung Korrektur | Einlieferungsnachricht in das Schuldnerverzeichnis

103 Vermégensverzeichnis Ubermittlung Korrek- | Einlieferungsnachricht in das Vermégensverzeichnisre-
tur gister

101 Schuldnerverzeichnis Verarbeitungsbestati- | Quittungsnachricht zu Schuldnerverzeichnismitteilun-
gung Portal gen

104 Vermdgensverzeichnis Ubermittlungsbesta- | Quittungsnachricht zu Vermdgensauskiinften
tigung Portal

Tabelle 11: Codeliste Ereignisse

Alle weiteren mdglichen Werte der Codeliste sind fir die Einlieferung nicht zulassig.

5.8 Code.VSTR.KorrekturLoeschung

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0910_cl_vollstreckung_3_1.xsd

Mit den Werten dieser Codeliste wird gesteuert, ob bei einer Anderung eines Eintrages (Feld
verfahrensnummer enthalt gliltigen Schuldnereintragsschliissel) der Eintrag geandert oder geléscht wird.

Code Bemerkung

Korrektur Ersetzt alten Datensatz durch neuen Datensatz.
Korrektur irriger Eintrag | Dito; der zu korrigierende Datensatz war fehlerhaft.
Léschung Loéscht Datensatz

Léschung irriger Eintrag | Dito, der zu I6schende Datensatz war fehlerhaft.

Vorzeitige Ersetzung ei- | FlUr Vermdgensauskiinfte. Die Vermdgensauskunft wird vorzeitig ersetzt.
ner Vermdgensauskunft

Tabelle 12: Codeliste Korrektur-/Ldschgriinde

5.9 Code.VSTR.Gerichtsvollzieher.Dienstbezeichnung

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0910_cl_vollstreckung_3_1.xsd

Diese Codeliste ist in der Eintragungsanordnung fiir die Dienstbezeichnung des anordnenden Gerichtsvollziehers
zu benutzen.
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5.10 Code.VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher. v
— Vollstreckungsbehoerde

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0910_cl_vollstreckung_3_1.xsd

Die Eintragungsgriinde fiir Gerichtsvollzieher und Verwaltungsvollstreckungsbehdrden sind in den Fachdaten
geman dieser Codeliste zu setzen.

5.11 Code.VSTR.Eintragungsgruende.lnsolvenzgericht

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0910_cl_vollstreckung_3_1.xsd

Die Eintragungsgrinde fur Insolvenzeintragungen (INSO Gericht) sind entsprechend dieser Codeliste zu wéahlen.

5.12 Code.GDS.Rechtsform.Typ3

Standort: XRepository
Datei: xjustiz_0030_cl_rechtsform_3_3.xsd
Kennung: urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen

Die Rechtsform fiir juristische Personen ist entsprechend dieser dynamischen Codeliste zu wéhlen.

Hinweis: Die Werte 681000 (~ "Freitext (Auffangtatbestand)") und 682000 (~ "Freitext
(Auffangtatbestand Justiz)") sind nicht zuldssig; das mit ihnen korrespondierende XML-Element
weltereBezeichnung wird nicht unterstitzt.

5.13 Code.GDS.Registerart

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0080_cl_register_3_3.xsd

Die Registerart bezeichnet den Typ des Registers, bei dem eine juristische Person beim Registergericht eingetra-
gen ist (z. B. Vereinsregister, HRA, HRB usw.). Es werden nur die folgenden sieben Registerarten unterstitzt:

» GnR (Genossenschaftsregister)

» GsR (Gesellschaftsregister)

* HRA (Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften))
» HRB (Handelsregister (Kapitalgesellschaften))

* PR (Partnerschaftsregister)

» SR (Stiftungsregister)

* VR (Vereinsregister)
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5.14 Code.VSTR.Vermoegensverzeichnis.Art

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0910_cl_vollstreckung_3_1.xsd

Mit dieser Codeliste wird die Art der Vermdgensauskunft angegeben. Beachte hierzu auch »6.2 Vermdgensaus-
kinfte«.

5.15 Code.GDS.Rollenbezeichnung.Typ3

Standort: XRepository
Datei: xjustiz_0040_cl_rollenbezeichnung_3 5.xsd
Kennung: urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollenbezeichnung

Diese dynamische Codeliste enthalt alle mdglichen Rollen, die ein Beteiligter annehmen kann. Fir Eintragungen
in das Schuldnerverzeichnis und Vermdgensverzeichnisregister gibt es nur den Schuldner als einzigen Beteiligten
in den Grunddaten, entsprechend ist der einzige zulassige Wert 143 (~ "Schuldner(in)") .

5.16 Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis.Loeschungsgruende

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0910_cl_vollstreckung_3_1.xsd

Mit dieser Codeliste wird die Art der Korrektur (Anderung oder Léschung) an den Einlieferer (in der Quittungsmel-
dung) bzw. das Vollstreckungsportal Gbermittelt. Der Einlieferer erhélt in der Quittungsmeldung jedoch inhaltlich
den gleichen Korrektur-/Ldschgrund zurlck, den er bei der Einlieferung angegeben hat.

Die tber die Griinde der Codeliste Code.VSTR.KorrekturLoeschung
(»5.8 Code.VSTR.KorrekturLoeschung«) hinausgehenden Griinde dieser Codeliste sind flr die Einlieferung nicht
relevant.

5.17 Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis (Return-
Codes)

Standort: Schema
Datei: xjustiz_0910_cl_allgemein_3_1.xsd

Mit dieser Codeliste wird das Ergebnis der Verarbeitung der Fachdaten in der Quittungsmitteilung an den
Einlieferer Ubermittelt.

Far Prafungen und mégliche Werte, siehe auch Kapitel »4.1 Verarbeitungsbestatigung fiir Schuldnereintréage«
und »6 Konsistenzprifungen«.
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Code

Bemerkung

o001 (» "Eintragung erfolgt")

Positive Verarbeitung

002 (~ "Sonstiger Fehler")

Allgemeiner nicht naher spezifizierter Fehler.

o003 (~ "Verfahrensnummer nicht vorhan-
den")

Bei Ubermittlung einer Anderung oder Léschung konnte der Da-
tensatz mit der angegebenen Verfahrensnummer nicht gefunden
werden.

004 (~ "Element korrekturLoeschung
fehlt")

Verfahrensnummer ist nicht »neu«, aber keine Updateanweisung
(Korrektur oder Léschung) gefunden

005 (~ "Verfahrensnummer fehit")

006 (~ "Falsche Art des Vermdgensver-
zeichnisses")

Bei Neueinlieferung kann nur »Neue Vermdgensauskunft«
angegeben werden.

007 (~ "Datensatz bereits vorhanden")

Der Ubermittelte Datensatz ist bereits vorhanden

008 (~ "Eintragungshemmnis vorhanden")

Ein positiver Verarbeitungscode, der jedoch nicht zu einer Ein-
tragung fuhrt. Der Eintrag wird durch ein noch nicht bestatigtes
Hemmnis ‘blockiert'.

009 (~ "keine Korrektur / Léschung")

Ablehnung Korrektur/L&schung durch Landesverfahren

010 (»~ "Eingang Zuriickweisung Schuldner-
widerspruch")

Da keine vorhergehende Eintragung einer einstweiligen Ausset-
zung erfolgte, hat die Zurlickweisung des Schuldnerwiderspruchs
keine Auswirkungen auf das Schuldnerverzeichnis

020 (= "Aktenzeichen inkonsistent")

Aktenzeichen nicht in allen Nachrichtenteilen konsistent angege-
ben

021 (~ "Verfahrensnummer unglltig")

Lénge unzulassig, Prufziffer fehlerhaft oder Verfahrensnummer
(ab dem 7. Zeichen) nicht numerisch.

022 (~ "Falsches ZenVG in Verfahrensnum-
mer")

ZenVG in Verfahrensnummer ungultig fir Einlieferer

023 (» "XJustiz Kode ZenVG ungiiltig")

Kein giltiges ZenVG, oder kein ZenVG fur diesen Hoster

024 (~ "Ereignis ungliltig") '

Im Nachrichtenkopf wurde kein giltiges Nachrichtenereignis
angegeben.

025 (~ "Instanzdaten ungiltig")

Falsche Nummerierung, oder Nichtbeachtung der Kon-
sistenzregeln zu Absender/Empfanger, siehe »2.10.7 Angaben
zu Absendern und Empfangern«

026 (~ "Rollennummer ungultig")

Die Rollenummer muss immer mit » 1« angegeben werden.

027 (»~ "Falsches Sachgebiet")

Muss immer 032 (~ "Schuldnerverzeichnissachen") , 042
(~ "Vermogensverzeichnissachen") oder bei einem Insolvenzge-
richt 018 (~ "Insolvenzsachen") sein.

028 (~ "Vorname, Vorkommen ungiiltig")

Das Element vorname darf nur maximal einmal aufgefihrt wer-
den.

029 (~ "weitererName’, Vorkommen ungl-
tig")

Das Element weitererName darf nur maximal einmal aufge-
fihrt werden.

030 (~ "Rufname ungiiltig") 3

Der angegebene rufname ist nicht im Vornamen enthalten.

031 (~ "bezeichnung.alt’, Vorkommen un-
glltig")

Element bezeichnung.alt darf nur maximal einmal aufge-
fOhrt werden.

032 (~ "Verfahrens-/Zustellanschrift, Vor-
kommen ungultig")

Es darf nur eine Anschrift vom
Verfahrens—-/Zustellanschrift Ubergeben werden.

Typ

033 (» "Eintragungsanordnung ungultig")

Tabelle 13: Return-Codes — Verarbeitungsergebnis (Fortsetzung folgt)
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Code

Bemerkung

035 (~ "Korrektur_Loeschung ungiltig")

Eine Nachricht fir eine Neueinlieferung enthélt das Element
korrekturLoeschung. Dieses Element darf in diesem Fall
nicht lbergeben werden.

037 (» "Sitz, Vorkommen ungliltig")

Das Element sitz darf nur maximal einmal aufgefiihrt werden.*

038 (~ "handelndUnter’, Vorkommen un-
galtig")

Das Element handelndUnter darf nur maximal einmal aufge-
fihrt werden.

039 (~ "Vermogensverzeichnis fehlt")

Die Obermittelte Nachricht war eine Einlieferung in das
Vermdgensverzeichnisregister, jedoch ohne angehangtes
Vermodgensauskunft- (PDF) -Dokument.

040 (~ "Falscher Dokumententyp im An-
hang")

Die Vermdgensauskunft wurde nicht als PDF-Dokument Gbermit-
telt.

041 (~ "Mehr als ein Dokument (ibersandt")

Es wurde mehr als eine Vermdgensauskunft Gbermittelt.

042 (~ "Absender INSO falsch")

Bei einer INSO-Eintragung stimmen Absender im Nachrichten-
kopf und Gericht in der Eintragungsanordnung nicht Uberein.

043 (~ "Kein Aktenzeichen angegeben")

Es wurde in der Eintragungsanordnung kein Aktenzeichen (Lange
gréBer 0) angegeben.

044 (~ "Anordnungsbehorde, fehlende /
falsche Berechtigung Einlieferer")

Der Einlieferer hat keine Berechtigung zur Einlieferung oder keine
Berechtigung fir diese Anordnung.

045 (~ "Kein Name angegeben")

Es wurde kein Name mit L&nge gréBer 0 angegeben.

046 (~ "Ungiiltige Zeitzone Datum")

Es darf keine Zeitzone angegeben werden. Fir Datumsfelder wird
immer implizit die in Deutschland gliltige Zeitzone angenommen.

047 (~ "Registereintragung, Vorkommen
ung(iltig") °

Far Organisationen darf nur eine Registereintragung aufgeftihrt
werden.

048 (~ "Korrektur / L6schung, Wert ungltig
ll)

Bei Einlieferung von Schuldnereintrdgen wird ein Korrekturgrund
fir Vermdgensauskinfte angegeben (siehe Kapitel »6.1 Schuld-
nereintrdge«, Feld korrekturLoeschung)

049 (~ "Keine ausreichende Dateniberein-
stimmung")

Dieser Return-Code kann von Landesverfahren bei zusatzlichen
Prifungen, die die Implementierung des Landesverfahrens vor-
nimmt, zurtickgeschickt werden.

Auf Seiten der Einlieferersoftware ist der Return-Code als ganz
normaler semantischer Fehler (siehe »4.4 Transport von Fehlern
via EGVP an den Einlieferer«) zu behandeln.

500 und folgende

Werden nur fir Weitermeldung des Eintrags an das Vollstre-
ckungsportal verwendet.

Tabelle 13: Return-Codes — Verarbeitungsergebnis

zurlickgegeben. Der Rufname ist wahlfrei.

genau einmal vorkommen muss.
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Bei der Einlieferung priifen die Fachanwendungen einige Konsistenzregeln auf den Gbergebenen Daten. Wird
eine der folgenden Bedingungen nicht erfillt, so wird der Datensatz als fehlerhaft zurlickgewiesen. In diesem Fall
wird einer der Fehlercodes 002—-007, 009—-049 der Codeliste Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis. /
< Schuldnerverzeichnis (siehe »5.17 Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis.Schuldnerverzeichnis (Return-
Codes)«) im Element ergebnisbDervVerarbeitung der Fachdaten in der Quittungsmeldung (so vorhanden)
und in der begleitenden PDF-Datei Gbergeben.

Hinweis: Die Fehlermeldungen 009 und o10 treten je nach Einbettung des Landesver-
fahrens in den Fachprozess auf oder nicht. Da sie somit keine technischen Fehler sondern
organisatorische Fehler beschreiben, werden sie hier nicht weiter kommentiert. Auf Seiten der
Einlieferer (Software) sind sie jedoch als negative Return-Codes zu behandeln.

6.1 Schuldnereintrage

Bei der Einlieferung von Daten werden folgende Konsistenzpriifungen durchgefihrt. Bei Nichterfullung der Bedin-
gung wird der in Spalte Return-Code (RC) angegebene Wert als ergebnisDerVerarbeitung Ubermittelt.

Bereich Datenelement Priifung RC
. absender/aktenzeichen Muss angegeben werden und identisch | 020
Nachrichtenkopf . .
zum Aktenzeichen der Eintragungsanord-
nung sein
Empfaenger Galtiger XJustiz-Code des ZenVG des | 023
Landes
verfahrensnummer »neu« fir Neueintragungen. Ansonsten: | 002  bzw.
gulltige Verfahrensnummer. o003 oder
005 sowie
021 , 022
Instanzdaten Es werden zwei Instanzen mit den Instanz- | 025
nummern 1 (Einlieferer) und 2 (ZenVG)
Grunddaten tbergeben.
Instanzdaten/Aktenzeichen Muss angegeben werden und mit dem | 020
1. Instanz Aktenzeichen der Eintragungsanordnung
Ubereinstimmen.
Instanzdaten/Instanzbehoerde | Muss identisch sein zu Nachrichten- | 025
1. Instanz kopf/Absender bei Einlieferungen
Instanzdaten/Instanzbehoerde | Muss identisch sein zu Nachrichtenkopf/- | 025
2. Instanz Empfaenger bei Einlieferungen

Rollennummer

Immer » 1«

Tabelle 14: Return-Codes — Konsistenzpriifungen — Schuldnereintrage (Fortsetzung folgt)
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Bereich Datenelement Priifung RC

Sachgebiet Immer 032 (~ "Schuldnerverzeichnissa- | 027
chen") bzw. im Fall eines Insolvenzgerich-
tes 018 (~ "Insolvenzsachen")

Name Muss Lange gréBer 0 haben 045

welitererName Es darf nur ein Element Gbergeben wer- | 029
den®

bezeichnung.alt Darf maximal einmal fir Organisationen | 031
Ubergeben werden.

Verfahrens-/Zustellanschrift Die Verfahrensanschrift darf nur einmal | 032
Ubergeben werden.

Sitz Darf maximal einmal fir Organisationen | 037

tibergeben werden.’

Der Typ der Eintragungsanordnung muss | 033
mit dem Absendertyp der Instanzbehdérde
der Instanzdaten Gbereinstimmen.

A) anordnung. ¥

Eintragungsanordnung

< gerichtsvollzieher ¥

< Vollstreckungsbehdrde/ /

= sonstige

B) anordnung. ¥

— insolvenzgericht/ /

= gericht

Fir den jeweiligen Typ muss die Nota-
tion des Absenders im Nachrichtenkopf
und den Instanzdaten mit der Notation der
Fachdaten passen. Siehe dazu »2.10.7 An-
gaben zu Absendern und Empfangern«
und »3.1 Nachrichten fir Einlieferung in
das Schuldnerverzeichnis« und »3.2 Nach-
richten fur Einlieferung in das Vermdgens-
verzeichnisregister« zum Aufbau der Nach-
richten.

Der authentifizierte Einlieferer muss eine | 044
Rolle innehaben, die ihn zur Einlieferung
des Typs der Eintragungsanordnung (E-
Typ) in das Schuldnerverzeichnis bzw. Ver-
mdgensverzeichnis berechtigt.

A) E-Typ Gerichtsvollzieher

B) E-Typ Vollstreckungsbehdérde

C) E-Typ Insolvenzgericht

Nur bestimmte Rollen haben die Berechti-
gung fur den jeweiligen Typ und das jewei-

lige Verzeichnis.

Tabelle 14: Return-Codes — Konsistenzpriifungen — Schuldnereintrage (Fortsetzung folgt)
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Bereich Datenelement Priifung RC

Anordnende Behérde Im Falle einer INSO-Anordnung muss die | 042
anordnende Behérde in den Fachdaten,
den Instanzdaten und im Nachrichtenkopf
gleichartig als XJustiz-Gerichtscode (ber-
geben werden.

Fachdaten

Das Feld darf fir Neueintragungen nicht | 035
korrekturLoeschung Ubergeben werden (Verfahrensnum-
mer=»neux).

Bei Verfahrensnummer ungleich »neu« | 004
muss das Feld korrekturLoeschung
angegeben werden.

Der Wert »Vorzeitige Ersetzung | 048
Vermdgensauskunft« flir Schuldnerein-
trége ist nicht zuldssig.

aktenzeichen. / Muss immer angegeben sein, der Wert in- | 043
< eintragungsanordnung | nerhalb von aktenzeichen.freitext

hat Lange gréBer 0.

Muss bei Einlieferung durch Gerichts- | 049
vollzieher korrekt formatiert sein, Muster
»DR IT 123/24«8

datumDer Keine Angabe von Zeitzonen zuléssig. Es | 046

— Eintragungsanordnung | wird die in Deutschland glltige Zeitzone
vorausgesetzt.

datum. ¢ Keine Angabe von Zeitzonen zuléssig. Es | 046

— ErlassDesBeschlusses | wird die in Deutschland glltige Zeitzone
vorausgesetzt.

handelndUnter Darf maximal einmal fir natirliche Perso- | 038

nen Ubergeben werden.

Tabelle 14: Return-Codes — Konsistenzprifungen — Schuldnereintrage

Werden mehrere Elemente weitererName fiir eine natlrliche Person (ibergeben, so obliegt es prinzipiell der Implementierung der
ZenVG-Landesldsung, ob sie den Einlieferungssatz akzeptiert, oder mit Fehlern zurlickweist. Das Vollstreckungsportal akzeptiert
immer nur ein entsprechendes Element. Die ZenVG-Landeslésung »VeSuVv« akzeptiert nur ein Element weitererName fir
naturliche Personen. Einlieferungssatze mit mehreren Elementen werden als fehlerhaft zurlickgewiesen.

In Kombination mit den Vorgaben aus Schema und/oder Schematron missen Anrede und Sitz demnach genau einmal angegeben
werden.

Diese Prifung findet nur bei Einlieferung in »veSuv« statt, siehe hierzu auch »2.10.6 Aktenzeichen der Eintragsanordnung (GV)«.
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Sonstige Prifungen:

Bereich Priifung RC

EGVP-Metadaten Der Einlieferer ist nicht berechtigt, bzw. nicht berechtigt diese | 044
Art von Eintragungen vorzunehmen.

Es wird neben der »xjustiz_nachricht.xml« mehr als | 002

Angehangte Dateien
9 9 eine weitere Datei im Anhang Ubermittelt.

Die Anhange Uberschreiten in Summe eine Grée von 100 MB. | ooz

Hemmnisse Eintrag trifft bei Einlieferung auf ein bestatigtes Hemmnis. Ein- | 008
trag wird ‘geparkt’ bis zur Entscheidung Schuldnerwiderspruch.
Manuelle Prifung von Korrekturen | Die Korrektur/Léschung wird im ZenVG abgelehnt 009

und L&schungen im ZenVG (siehe
»2.14 Uberpriifung von Korrekturen
und Léschungen im ZenVG«)

Tabelle 15: Return-Codes — sonstige Priifungen — Schuldnereintrage

6.2 Vermogensauskunfte

Fur den Nachrichtenkopf und die Grunddaten gelten die gleichen Konsistenzprifungen wie fir Schuldnereintra-
ge angegeben, einzig fiir das Sachgebiet wird ein anderer Wert gefordert. In den Fachdaten und beziiglich der
mitgelieferten PDF-Datei gibt es zusatzlich folgende Priifungen:

Bereich Datenelement Prifung RC
Grunddaten | Sachgebiet Immer o042 (~ "Vermdgensverzeichnissa- | 027
chen")
artDes ¢ Der Wert muss zur Verfahrensnummer passen. | 006
Fachdaten

— Vermoegensverzeichnisses | Flr Neueintrage (Verfahrensnummer=»neu«)
darf nur »Neue Vermdgensauskunft« an-
gegeben werden. Siehe »3.3 Steuerung der
Einlieferung von Vermdgensauskiinften«

datumbes v Angabe von Zeitzonen ist unzulassig. Die deut- | 046
— Vermdgensverzeichnisses sche Zeitzone wird vorausgesetzt.
Die Datei mit dem im Feld dokumentenname | 039
der Fachdaten angegebenen Namen fehlt im
Anhang.

Oder der Name im Feld dokumentenname
der Fachdaten weicht vom Namen des An-
hangs in der EGVP-Nachricht ab.

Oder die PDF-Datei im Anhang der EGVP-
Nachricht hat L&nge Null.

Angehéangte
PDF-Datei

Der Name der Ubermittelten Datei ist keine | 040
PDF-Datei

Die Groe der PDF-Datei Uiberschreitet 50 MB. | 002

Tabelle 16: Return-Codes — Konsistenzprifungen — Vermdgensauskiinfte (Fortsetzung folgt)

Dokumentversion: 1.24.0 Seite 46 von 51
(Ve§uV 1.25.0.0)




Dokumentation Einlieferung
Schuldnereintrdge und Vermdgensauskiinfte

Information und Technik
Nordrhein-Westfalen

Bereich Datenelement Priifung RC
Angehéngte Es werden neben der | 002
Dateien »xjustiz_nachricht.xml« mehr als
zwei weitere Dateien im Anhang Ubermittelt.
Die Anhénge Uberschreiten in Summe eine | oo2
Gr6Be von 100 MB.
Tabelle 16: Return-Codes — Konsistenzpriifungen — Vermdgensauskiinfte
6.3 Datentypen und Feldlangen
Es werden folgende Datentypen und maximale Langen definiert:
Element Datentyp Maximale Feldldnge RC
Datumsfelder Datumstyp | Automatisch 002
Wertelisten Zeichen Nur Werte aus der Werteliste sind zuldssig | 002
Alle Elemente, die nicht Gber Wertelisten | Zeichen 120 002

eingeschréankt sind

Tabelle 17: Datentypen und Feldldngen

[ Ausnahmen: handelndUnter inden Fachdaten hat eine maximale Lange vom 360 Zeichen. }
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7/ Glossar / AbklUrzungsverzeichnis mit Erklarung
der Fachbegriffe
7.1 Abklrzungen

Abkiirzung Langform

BLK Bund-Lander-Kommission flr Informationstechnik in der Justiz

EGVP Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach

ITNRW Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IT-Dienstleister des Landes und Statistisches Landesamt

KoSIT Koordinierungsstelle fur IT-Standards

PDF Portable Document Format

SAFE Secure Access to Federated e-Justice/e-Government

SCHUFA Schutzgemeinschaft fur allgemeine Kreditsicherung

uuib Universally Unique ldentifier

XOV (XOEV) | XML in der éffentlichen Verwaltung

XML Extensible Markup Language

XSD XML Schema, abgekiirzt XSD (XML Schema Definition)

Tabelle 18: Glossar und Abkiirzungen

7.2 Fachbegriffe

Begriff

Erlauterung

BLK

Die Bund-Lander-Kommission fiir Informationstechnik in der Justiz (BLK) (bis Juni 2012: Bund-
Lénder-Kommission flir Datenverarbeitung und Rationalisierung in der Justiz) wurde im Auftrag
[- - . ] der Justizministerinnen und Justizminister [. . . ] ins Leben gerufen und hat seit Juni 2012
die Rolle einer stdndigen Arbeitsgruppe des neu gegriindeten E-Justice-Rats. Ihr gehdren die
Landesjustizverwaltungen und mit beratender Stimme das Bundesministerium der Justiz an.
Quelle: Wikipedia - BLK

EGVP

Hinter dem elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach EGVP verbirgt sich eine elektro-
nische Kommunikationsinfrastruktur fiir die verschliiisselte Ubertragung von Dokumenten und
Akten zwischen authentifizierten Teilnehmern. Mit dem EGVP kénnen elektronische Dokumente
und Akten seit Dezember 2004 sicher, doppelt verschliisselt und rund um die Uhr an alle
teilnehmenden Gerichte / Behérden lbermittelt werden.

Quelle: egvp.justiz.de

Tabelle 19: Fachbegriffe (Fortsetzung folgt)
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Begriff

Erlauterung

KoSIT

Die Koordinierungsstelle fiir IT-Standards (KoSIT) koordiniert die Entwicklung und den Betrieb
von IT-Standards fiir den Datenaustausch in der &ffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik
Deutschland. Die Errichtung der KoSIT ist eine Folge der Ergdnzung des Grundgesetzes
um den Artikel 91c sowie des zugehdrigen IT-Staatsvertrages. Die KoSIT unterstiitzt den IT-
Planungsrat in dessen Aufgabe, fachunabhéngige und fachibergreifende IT-Interoperabilitéts-
und I'T-Sicherheitsstandards zu beschlieBen und Bund-L&nder-(ibergreifende E-Government-
Projekte zu steuern.

Quelle: Wikipedia - KoSIT

Luhn

Der Luhn-Algorithmus oder die Luhn-Formel, auch bekannt als ,Modulo 10* oder ,mod 10*-
Algorithmus und als Double-Add-Double-Methode ist eine einfache Methode zur Berechnung
einer Prifsumme. [. .. ] Unter anderem dient der Luhn-Algorithmus der Verifizierung von Kredit-
kartennummern und kanadischen Sozialversicherungsnummern, ISINs und den siebenstelligen
Kontonummern der Deutschen Bank und der Commerzbank sowie vieler Sparkassen. |[...]
Der Luhn-Algorithmus erkennt jeden Fehler an einzelnen Ziffern, ebenso in den meisten Féllen
Vertauschungen von benachbarten Ziffern.

Quelle: Wikipedia - Luhn-Algorithmus

PDF

Das Portable Document Format (kurz PDF; deutsch: (trans)portables Dokumentenformat) ist
ein plattformunabhéngiges Dateiformat fir Dateien, das vom Unternehmen Adobe Systems
entwickelt und erstmals 1993 veréffentlicht wurde.

Quelle: Wikipedia - Portable Document Format

Schematron

Schematron ist eine Schemasprache zur Validierung von Inhalt und Struktur von XML-
Dokumenten. Die Implementierung der Sprache ist (iber XSL-Transformationen realisiert, bedarf
also keiner speziellen Implementierung, wie es bei den meisten anderen Dokumentstruktur-
Definitionssprachen der Fall ist. [. .. ] Es verwendet keine formale Grammatik, sondern findet
Muster in der Dokumentstruktur. Dadurch ist es méglich, Regeln zu definieren, die mit her-
kémmlichen Schemasprachen, die auf Grammatiken basieren, nicht méglich wéren.

Quelle: Wikipedia - Schematron

SCHUFA

Die Schufa Holding AG (Eigenschreibung SCHUFA, friiher SCHUFA e. V. Schutzgemeinschaft
fir allgemeine Kreditsicherung) ist eine privatwirtschaftliche deutsche Wirtschaftsauskunftei in
der Rechtsform einer Aktiengesellschaft mit dem Geschéftssitz in Wiesbaden. Zu den Aktionédren
gehdren Kreditinstitute, Handelsunternehmen und sonstige Dienstleister. Ihr Geschéftszweck
ist, ihre Vertragspartner mit Informationen zur Bonitét (Kreditwdrdigkeit) Dritter zu versorgen.
Quelle: Wikipedia - Schufa

uulibD

Ein Universally Unique Identifier (UUID) ist eine 128-Bit-Zahl, welche zur Identifikation von
Informationen in Computersystemen verwendet wird. [...] Bei der Generierung nach den
Standardmethoden kénnen UUIDs fiir praktische Zwecke als global eindeutig angenommen
werden. Obwohl! die Wahrscheinlichkeit, dass ein UUID dupliziert wird, nicht null ist, ist sie
so gering, dass die Wahrscheinlichkeit fir eine Kollision zumeist vernachldssigbar ist. Ein
Vorteil von UUIDs ist die — im Gegensatz zu den meisten anderen Nummerierungsschemata
— Unabhéngigkeit von einer zentralen Registrierungsstelle oder Koordinierung zwischen den
Parteien.

Quelle: Wikipedia - Universally Unique Identifier

Tabelle 19: Fachbegriffe (Fortsetzung folgt)

Dokumentversion: 1.24.0 Seite 49 von 51

(Ve§uV 1.25.0.0)



https://de.wikipedia.org/wiki/Koordinierungsstelle_für_IT-Standards
https://de.wikipedia.org/wiki/Luhn-Algorithmus
https://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
https://de.wikipedia.org/wiki/Schematron
https://de.wikipedia.org/wiki/Schufa
https://de.wikipedia.org/wiki/Universally_Unique_Identifier

Dokumentation Einlieferung Information und Technik
Schuldnereintrdge und Vermdgensauskiinfte

Nordrhein-Westfalen

Begriff

Erlauterung

XJustiz

XJustiz ist ein zur Realisierung des elektronischen Rechtsverkehrs entwickelter Datensatz, der
grundlegende Festlegungen fiir den Austausch strukturierter Daten zwischen den Prozessbetei-
ligten (Biirgern, Unternehmen, Rechtsanwélten, IHKs) und den Gerichten enthélt.

Quelle: xjustiz.justiz.de

XML

Die Extensible Markup Language (dt. Erweiterbare Auszeichnungssprache), abgekiirzt XML, ist
eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer
Textdatei, die sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist.

XML wird auch fir den plattform- und implementationsunabhéngigen Austausch von Daten
zwischen Computersystemen eingesetzt, insbesondere ber das Internet. [... ] Die Standard-
zeichenkodierung eines XML-Dokumentes ist UTF-8.

Quelle: Wikipedia - Extensible Markup Language

XOV (XOEV)

XML in der éffentlichen Verwaltung (XOV) ist ein Standard fiir den elektronischen Daten-
austausch der offentlichen Verwaltung auf der Basis von Nachrichten in XML-Syntax und
zugehérigen Codelisten und Prozessen. XOV ist ein féderal erarbeiteter Standard, der von der
Koordinierungsstelle fir IT-Standards (KoSIT) betreut wird.

Quelle: Wikipedia - XOV

XSD

XML Schema, abgekirzt XSD, ist eine Empfehlung des W3C zum Definieren von Strukturen fiir
XML-Dokumente. Anders als bei den klassischen XML-DTDs wird die Struktur in Form eines
XML-Dokuments beschrieben.

Quelle: Wikipedia - XSD

Tabelle 19: Fachbegriffe
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